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1.0 Vorbemerkung 

Die Einheitsgemeinde Stadt Gommern liegt im Süden des Landkreises Jerichower 
Land sowie südöstlich im Verflechtungsraum der Landeshauptstadt Magdeburg. Zur 
Stadt Gommern gehören neben der Kernstadt die Ortschaften Dannigkow, Dorn-burg, 
Karith, Ladeburg, Leitzkau, Lübs, Menz, Nedlitz, Prödel, Vehlitz und Wahlitz. Die Ge-
samtstadt hatte per 31.12.2017 einen Bevölkerungsstand von 10.557 Personen 
(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt) und 5.096 in Gommern (Kern-
stadt) ohne den Ortsteil Vogelsang (31.12.2017, städtische Statistik). Der vorliegende 
Bebauungsplan umfasst rd. 3,2 ha am westlichen Ortsrand der Kernstadt Gommern, 
zwischen der Ehle und dem danach benannten Nahversorgungszentrum. 

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 

Raumordnung bezeichnet die zusammenfassende, überfachliche, überkommunal ko-
ordinierte Strukturierung des Raumes. Sie findet auf den Ebenen der Bundesländer 
(Sachsen-Anhalt: Landesentwicklungsplan – LEP) und nachfolgend von (Planungs-) 
Regionen (Regionaler Entwicklungsplan – REP) statt. Die Inhalte des Landesentwick-
lungsplans werden in den Regionalen Entwicklungsplänen weiterentwickelt und kon-
kretisiert. 

Die in den jeweiligen Planwerken als Ziele der Raumplanung (Z) festgelegten Vorga-
ben zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums sind in den Aufstellungs-
prozessen abschließend unter- und gegeneinander abgewogen und sind daher sowie 
auf Grund der Bestimmung des § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) "bei […] 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen […] zu beachten". 
Das Baugesetzbuch bestimmt in § 1 Abs. 4 mit gleicher Zielrichtung, dass Bauleitplä-
ne (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) an die Ziele der Raumplanung anzupas-
sen sind. 

Über die Ziele der Raumplanung hinaus enthalten die Planwerke ergänzende Grund-
sätze sowie sonstige Erfordernisse der Raumplanung (G). Diese sind als Aussagen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums in der Bauleitplanung als abwä-
gungsfähige Vorgaben aus Sicht der Raumordnung zu berücksichtigen. Raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen in Vorbehaltsgebieten sollen so abgestimmt 
werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. Eine abweichende Nutzungsentscheidung der Kommune 
ist nach sachgerechter Abwägung möglich. 

Nachfolgend werden die für den vorliegenden Bebauungsplan wesentlichsten Zie-
le (Z) und Grundsätze (G) der Raumplanung wiedergegeben, um darzulegen, dass 
die Festsetzungen des Bebauungsplans aus den Zielen der Raumordnung entwickelt 
sind bzw. wie der Umgang mit den Grundsätzen der Raumordnung ist. Sinn-Zitate 
aus den Texten der Entwicklungspläne sind im Folgenden durch Kursivdruck gekenn-
zeichnet, Wort-Zitate zusätzlich durch Anführungszeichen. 
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1.1.1 Landesentwicklungsplan 

Nach dem Landesentwicklungsplan 2010 1) liegt die Stadt Gommern im ländlichen 
Raum (LEP 2010 Kap. 1.4.) sowie im Ordnungsraum Magdeburg (LEP 2010 Kap. 
1.3.), genauer: im "den Verdichtungsraum umgebenden Raum". Dabei ist sie Teil der 
überregionalen Entwicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung Magdeburg – 
Zerbst – Dessau-Roßlau (LEP 2010 Kap. 1.5.). "Der ländliche Raum ist als eigen-
ständiger und gleichwertiger Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Kulturraum zu be-
wahren (Z 13)". 

Ziele der Raumplanung für den Ordnungsraum: In dem Gebiet sind "unter Beachtung 
der ökologischen und sozialen Belange sowie des Demografischen Wandels eine dif-
ferenzierte Weiterentwicklung des baulichen Verdichtungsprozesses unter Berück-
sichtigung von Rückbau- und Abrissmaßnahmen anzustreben (Z 6)." 

Ein wichtiges Element zur Steuerung der Siedlungsentwicklung auf der Ebene der 
Raumordnung ist das System der Zentralen Orte (LEP 2010 Kap. 2.1.): Nächstgele-
genes Oberzentrum ist Magdeburg. Umliegende Mittelzentren sind neben der Kreis-
stadt Burg die Städte Schönebeck (Elbe) und Zerbst/ Anhalt. 

Im System der Zentralen Orte folgt unterhalb der Ebene der Mittelzentren das Grund-
zentrum. Deren örtliche Lage wird nicht im Landesentwicklungsplan festgelegt, son-
dern in den regionalen Entwicklungsplänen (s. folgendes Kapitel). Die Kernstadt 
Gommern ist im regionalen Entwicklungsplan der Planungsregionen Magdeburg als 
Grundzentrum festgelegt. Der LEP enthält gleichwohl die grundlegenden Aussagen 
zu den Grundzentren und zu den weiteren, nichtzentralen Orten: 

Allgemeine Ziele der Raumplanung zum System der Zentralen Orte sind: "Die Ent-
wicklung und die Sicherung von Zentralen Orten im Land Sachsen-Anhalt dienen der 
Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind als Mittelpunkte des ge-
sellschaftlichen Lebens im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu stärken 
(Z 24). Die Zentralen Orte sind so zu entwickeln, dass sie ihre überörtlichen Versor-
gungsaufgaben für ihren Verflechtungsbereich erfüllen können. Zentrale Einrichtun-
gen der Versorgungsinfrastruktur sind entsprechend der jeweiligen zentralörtlichen 
Funktionen zu sichern (Z 25). "Die Zentralen Orte sind unter Beachtung ihrer Zentrali-
tätsstufe als - Versorgungs- und Arbeitsplatzzentren, 
 - Wohnstandorte, 

 - Standorte für Bildung und Kultur, 

 - Ziel- und Verknüpfungspunkte des Verkehrs zu entwickeln (Z 28)" 

Weitere Festlegungen des Landesentwicklungsplans mit Relevanz für den vorliegen-
den Bebauungsplan sind: 

 Vorranggebiet "Hochwasserschutz" (Z – LEP 2010 Kap. 4.1.2.). Dieses 
ist zugleich in seiner bedeutenden Funktion für Natur und Landschaft zu 
erhalten (Z 121). 
Das Vorranggebiet kommt aus der Elbe-Niederung und reicht im Verlauf 
der Ehle bis an den westlich gelegenen Ortsrand. 

 "Überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraße" (Z – LEP 2010 Kap. 3.3.2.), 
im Verlauf der Bundesstraßen 184 und 246a. 

                                                           
1
) Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.02.2011 

(LEP 2010); in Kraft seit 12.03.2011 (GVBl. LSA 2011, 160) 
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 Vorbehaltsgebiet "Landwirtschaft" (G – LEP 2010 Kap. 4.2.1.)  
Nr. 5: Ackerbaugebiete des Vorfläming,  
westlich an die im Zusammenhang bebaute Ortslage angrenzend. 

 Vorbehaltsgebiet "Aufbau eines ökologischen Verbundsystems"  
Nr. 2: Bachsystem im Vorfläming (G – LEP 2010 Kap. 4.1.1), 
im Niederungsverlauf der Ehle. 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt auf bisher unbebauter Fläche von rd. 3,2 ha in-
nerorts der Kernstadt im Wesentlichen "allgemeine Wohngebiete" (WA und WA*), 
"urbane Gebiete" (MU), Verkehrsflächen und öffentliche Grünflächen fest. Diese Art 
der Nutzungen ist aus den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen der Raum-
ordnung entwickelt. Die Abstände der Baugebiete zur Ehle greifen Strukturen der üb-
rigen innerörtlichen Bebauung auf und sind ausreichend groß, um die Vernetzungs-
wirkung des ökologischen Verbundsystems im Ehleverlauf zu gewährleisten. Die Pla-
nung wird daher als mit den landesplanerischen Zielen der Raumordnung vereinbar 
betrachtet. 

 

1.1.2 Regionaler Entwicklungsplan 

Gemäß Landesentwicklungsgesetz sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger 
der Regionalplanung, die Kraft des benannten Gesetzes für das Gebiet der Stadt 
Gommern im Zweckverband "Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg" besorgt 
wird. Die Regionalversammlung hat die Aufstellung eines regionalen Entwicklungs-
plans für die Planungsregion Magdeburg (REP MD) in ihrer heutigen Flächenausdeh-
nung beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Stellungnahmen zur ersten Ausle-
gung des Entwurfs ausgewertet, die zweite Entwurfsfassung des Plans wird derzeit 
entwickelt 2). 

Bis zum In-Kraft-Treten des neuen regionalen Entwicklungsplans gilt in Gommern für 
die Kernstadt der REP MD in der derzeit wirksamen Fassung 3). Er wurde vor Erlass 
des aktuellen Landesentwicklungsplans 2010 (LEP 2010) erarbeitet. Daher können 
die Festlegungen des REP MD nicht aus ihm entwickelt sein, wodurch sich einzelne 
Differenzen gegenüber der übergeordneten Ebene des LEP 2010 erklären. Die Ver-
ordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 enthält hierzu eine Überleitungsvor-
schrift: "Die Regionalen Entwicklungspläne für Planungsregionen gelten fort, soweit 
sie den in dieser Verordnung festgelegten Zielen der Raumplanung nicht widerspre-
chen." Des Weiteren sind die Planungsabsichten der Neuaufstellung als sonstiger 
raumordnerischer Belang in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Das im vorhergehenden Kapitel genannte System der Zentralen Orte wird sowohl im 
wirksamen wie im derzeitigen Stand des in Neuaufstellung befindlichen REP MD 
durch die Festlegung des Ortes Gommern als Grundzentrum (Z) sowie mit der Funk-
tionszuweisung einer Schnittstellen-Haltestelle des öffentlichen Personennahver-
kehrs (Z) ergänzt. In der Neuaufstellung wird der Zentrale Ort (Grundzentrum) abge-
grenzt. Der Planbereich liegt innerhalb der Umgrenzung des grundzentralen Ortes. 

                                                           
2
) Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg –Neuaufstellung–: Aufstellungsbe-

schluss (RV 04/2010 vom 03.03.2010). 1. Öffentliche Auslegung des Entwurfs: 11.07. bis 11.10.2016. 
Abwägungsbeschlüsse über die eingegangenen Stellungnahmen (RV 02/2018 vom 14.03.2018). 

3
) Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg vom 17.05.2006, 

im Landkreis Jerichower Land in Kraft seit 01.07.2006 (Abl. JL Nr. 10 2006, S. 339). 
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Weitere Festlegungen des REP MD bzw. Planungsabsichten der Neuaufstellung mit 
Relevanz für die Kernstadt bzw. für den vorliegenden Bebauungsplan sind: 

 Vorranggebiet "Hochwasserschutz" (Z – Kap. 5.3.3. "Diese Gebiete sind zu-
gleich in ihrer bedeutendsten Funktion für Natur und Landschaft und als Teil 
des ökologischen Verbundsystems zu erhalten";  
Neuaufstellung: Z – Kap. 6.1.2): 
Nr. I (2006) / Nr. X (Neu): Flussbereiche von u.a. der Ehle, geplant: nur der Ehle. 

 "Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung"  
(Z – Kap. 5.9.3; Neuaufstellung: Z – Kap. 5.3.2),  
im Zuge der B 184 und der B 246a. 

Der für die Ortsumgehung Gommern/ Dannigkow (B 184) im REP 2006 ver-
wendete Planungsstand "abgestimmte Planung" ist überholt, da sie zwischen-
zeitlich mit leicht geänderter Trassierung gebaut und in Nutzung ist. Im ersten 
Entwurf der Neuaufstellung ist sie entsprechend als Bestand enthalten. 

Der für die Ortsumgehung Gommern/ Plötzky (B 246a) im REP 2006 verwen-
dete Planungsstand "Planung bedarf näherer Abstimmung" zeigt eine Linien-
führung in etwa über den vorliegenden Geltungsbereich. Im ersten Entwurf der 
Neuaufstellung ist die Verbindung mit Stand "Planung" und einem westlicheren 
Linienverlauf über die K 1219 bei Vogelsang enthalten. Die OU war zwar mit 
Linienweg der REP-Neuaufstellung für den Bundesverkehrswegeplan 2030 
angemeldet, ist aber nicht in dessen Bedarfslisten aufgenommen worden. 

 Vorbehaltsgebiet "Landwirtschaft" (G – Kap. 5.7.1): 
Nr. 5 (2006) / Nr. 1 (Neu): Ackerlandgebiete des Vorfläming; 
umfasst Teile westlich des Siedlungsrands sowie Niederungsbereiche der 
Ehle Richtung Vogelsang. 
Im ersten Entwurf der Neuaufstellung ist die angrenzende Fläche nicht 
mehr enthalten. 

 Vorbehaltsgebiet "Forstwirtschaft" (G – Kap. 5.7.5) 
Nr. 23: Waldgebiet südlich Wahlitz; 
im Gebiet der westlich des Ortsrands gelegenen Wälder. 
Im ersten Entwurf der Neuaufstellung ist diese Kategorie der Vorbehalts-
gebiete nicht mehr enthalten. 

 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt auf bisher unbebauter Fläche von rd. 3,2 ha in-
nerorts der Kernstadt im Wesentlichen "allgemeine Wohngebiete" (WA und WA*), 
"urbane Gebiete" (MU) sowie Verkehrsflächen und öffentliche Grünflächen fest. Diese 
Art der baulichen Nutzungen ist aus den regionalplanerischen Zielen und Grundsät-

Regionaler  
Entwicklungsplan 

Magdeburg  
(Ausschnitte o.M.) 

 
in Kraft  
getreten 
2006 

 
Neuaufstellung 

1. Entwurf 
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zen der Raumordnung entwickelt. Die Abstände der Baugebiete zur Ehle greifen 
Strukturen der übrigen innerörtlichen Bebauung auf und sind ausreichend groß, um 
die Vernetzung des ökologischen Verbundsystems im Ehleverlauf zu gewährleisten. 
Die Planung wird daher als mit den regionalplanerischen Zielen der Raumordnung 
vereinbar betrachtet. 

 

1.2 Entwicklung des Bauleitplans/ Rechtslage 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Gommern ist nach seiner Neuaufstellung seit 
dem 28.02.2017 wirksam. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich 
am westlichen Rand der Kernstadt Gommerns. In ihm werden Wohnbaufläche (W) 
und gemischte Baufläche (M), eine Trinkwasser- (TW) und Abwasserleitungen (AW) 
dargestellt. Darüber hinaus ist der Geltungsbereich Teil des untertägigen archäologi-
schen Kulturdenkmalbereichs "Gefechtsfeld Möckern 1813" sowie Teil eines vorge-
schichtlichen Siedlungsbereichs. In der Umgebung grenzen an: nördlich die Sonder-
baufläche (S) "Verbrauchermarkt" des Ehle-Centers, östlich Kleingärten und eine 
Grünfläche mit einer Altlast bzw. Altlast-Verdachtsfläche Nr. 30516 im Bereich der 
ehemaligen Kläranlage südlich eine Grünfläche mit der Ehle einschließlich des FFH-
Gebiets Nr. 199 "Ehle zwischen Möckern und Elbe" sowie im Westen gewerbliche 
Baufläche. 

 

Flächennutzungsplan Gommern  (Ausschnitt o.M.)  
mit Umgrenzung des B-Plans "Nördlich der Ehle" 

Der vorliegende Bebauungsplan setzt auf insgesamt rd. 3,2 ha u.a. "allgemeine Wohn-
gebiete" (WA und WA*) und "urbane Gebiete" (MU), Verkehrsflächen sowie öffentli-
che Grünflächen fest. Die Lage der beiden Baugebietskategorien zueinander und in 
Hinblick auf die benachbarten Gewerbe- und Handelsnutzungen wird zwar in ähnli-
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cher, abgeschichteter städtebaulicher Gliederung wie im Flächennutzungsplan vor-
genommen, die geometrische Ausformung der Baugebiete ist aber leicht unterschied-
lich zu denen der Bauflächen. Da die Darstellungen des Flächennutzungsplans kei-
nen parzellenscharfen Aussagecharakter haben, werden die Festsetzungen des Be-
bauungsplans als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt betrachtet. 

Die Stadt Gommern berücksichtigt als Rechtsgrundlage bei der Erstellung des vorlie-
genden Bebauungsplans u.a. folgende Gesetze und Verordnungen: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786), 

 Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (PlanZV – BGBl. I 1991, S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017  
(BGBl. I, S. 1057) sowie 

 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 
(KVG LSA – GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22.06.2018 (GVBl. LSA S 166). 

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung: Ziele, Zwecke und Auswirkungen 
des Bebauungsplans 

Die Bauleitplanung ist notwendig, um der entsprechenden Baulandnachfrage im regi-
onalplanerischen Grundzentrum der Stadt mit planungsrechtlich vorbereiteter Fläche 
begegnen zu können und dadurch die Einbindung des Einzelhandelszentrums Ehle-
Center zu verbessern. 

Der Geltungsbereich wird erstmalig mit verbindlicher Bauleitplanung überplant. Die 
Fläche ist ein bisher weitgehend nutzungsfreies Offenland. Am östlichen Rand liegt 
ein Grünschnittsammelplatz der Stadt Gommern, am südlichen Rand verläuft eine 
Wegeverbindung entlang der Ehle. Diese Nutzungen sollen zu Gunsten baulicher 
Nutzungen für das Wohnen und das das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbe 
aufgegeben werden. Zu diesem Zweck setzt der vorliegende Bebauungsplan auf ins-
gesamt rd. 3,2 ha u.a. allgemeine Wohngebiete (WA und WA*) und urbane Gebiete 
(MU), Verkehrsflächen sowie öffentliche Grünflächen fest. Die grundsätzliche 
Standortdiskussion zur Entwicklung der Baugebiete an dieser Stelle der Kernstadt 
wurde auf Ebene der Flächennutzungsplanung geführt. 

Begleitend zur Planaufstellung hat die Gemeinde gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Um-
weltprüfung durchgeführt, die ihren Niederschlag im in die Begründung integrierten 
Umweltbericht gefunden hat. Innerhalb des Umweltberichts ist auch die für die Belan-
ge des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1a Abs. 3 BauGB durch-
zuführende Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) er-
gebnisorientiert dargestellt. 
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2.0 Planinhalt/ Begründung 

 

Bebauungsplan (Auszug): Zeichnerische Festsetzungen  (o.M.) 

 

2.1 Baugebiete 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans umfassen rd. 2,18 ha Baugebiete. Verwen-
det werden allgemeine Wohngebiete (WA und WA*) und urbane Gebiete (MU). Durch 
den Geltungsbereich verläuft in West-Ost-Richtung zur Erschließung eine Planstraße, 
an die sich nach Norden die allgemeinen Wohngebiete WA* und nach Süden die all-
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gemeinen Wohngebiete angliedern. Am nördlichen Rand des Geltungsbereichs lie-
gen urbane Gebiete (MU). Die Anordnung der Baugebietskategorien zueinander so-
wie in Hinblick auf die nördlich angrenzende Nutzung durch überwiegend Einzelhan-
del, geschieht in städtebaulich abgeschichteter Reihenfolge mit den urbanen Gebie-
ten zwischen den allgemeinen Wohngebieten (WA und WA*) und dem Ehle-Center. 
Die grundsätzliche schalltechnische Verträglichkeit der Nutzungen des Geltungsbe-
reichs in seiner Umgebung wurde in einer Schallimmissionsprognose untersucht und 
nachgewiesen (siehe auch Kap. 2.6 – Immissionsschutz). 

Das mit diesem Bebauungsplan ermöglichte Bebauungspotenzial stellt planungs-
rechtlich einen Eingriff in den Naturhaushalt dar, der ausgeglichen werden muss. Zu 
diesem Zweck setzt er einerseits mit der textlichen Festsetzung Ziffer 3 Bepflanzun-
gen zur qualifizierten Aufwertung der Freiflächen fest, wodurch auch innerhalb der 
Eingriffsfläche von den Eigentümern der zukünftigen Bebauungen ein unmittelbarer 
Beitrag zur Kompensation geleistet werden wird. Der weitere Ausgleich wird durch 
externe Maßnahmen geleistet (siehe auch Kap. 2.3 – Grünordnung bzw. Kap. 2.7 – 
Naturschutz und Landschaftspflege), die durch einen städtebaulichen Vertrag bis zum 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans rechtlich bindend vereinbart werden. 

 

2.1.1 Allgemeine Wohngebiete  (WA und WA*)  gem. § 4 BauNVO 

Die Festsetzung allgemeiner Wohngebiete erfolgt, um maßgeblich die Errichtung von 
Wohngebäuden planungsrechtlich vorzubereiten. 

Um die Hauptnutzung "Wohnen" der allgemeinen Wohngebiete zu betonen, werden 
mit der textlichen Festsetzung Ziffer 1.1 die nach BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen durch Anlagen der Verwaltung, durch Gartenbaubetriebe und durch 
Tankstellen ausgeschlossen. Für diese Nutzungen stehen im Stadtgebiet ausrei-
chend andere und städtebaulich besser geeignete Flächen zur Verfügung, für z.B. 
Verwaltungen bereits in den nördlich der Wohngebiete festgesetzten urbanen Gebie-
ten. Die festgesetzten allgemeinen Wohngebiete WA und WA* sind in Summe rd. 
1,69 ha groß. 

Immissionsschutz  (WA & WA*) 

Zur Überprüfung der Schall-Immissionssituation im Bebauungsplangebiet wurden 
Schallgutachten erarbeitet 4). Die ausführliche Wiedergabe der Untersuchungsergeb-
nisse und der abwägenden Behandlung in der vorliegenden planerischen Entschei-
dung ist im Kapitel 2.5 – Lärmschutz zu finden. 

Die Schallimmissionspegel aufgrund des Straßenverkehrs in der Magdeburger 
Straße (B 246a) liegen an allen Immissionsorten der allgemeinen Wohngebiete WA 
und WA* unterhalb der Orientierungswerte (Verkehr) der DIN 18005 "Schallschutz im 
Städtebau" für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) zur Tagzeit (06:00 bis 22:00 
Uhr) und 45 dB(A) zur Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr). Die durch den Straßenverkehr 
verursachten Lärmimmissionen im Geltungsbereich sind daher unkritisch und mit den 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vereinbar. 

Die Schallimmissionspegel aufgrund der gewerblichen Nutzungen der Umge-
bung halten in den allgemeinen Wohngebieten WA, südlich der geplanten Haupter-
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schließung, die Orientierungswerte (Gewerbe) von 55 dB(A) zur Tagzeit und 40 dB(A) 
zur Nachtzeit ein bzw. unterschreiten sie. In den allgemeinen Wohngebieten WA*, 
nördlich der geplanten Haupterschließung, wird der Orientierungswert Tagzeit einge-
halten oder teilweise unterschritten. Die Schallimmissionspegel der Nachtzeit liegen 
bei Werten von 41 bis 45 dB(A) und damit über dem Orientierungswert der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete, halten den Orientierungswert Nachtzeit für 
Mischgebiete von 45 dB(A) jedoch ein, in denen das Wohnen ebenfalls Hauptnutzung 
ist und die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt sind. Zusätzlich zur baugebietspauschalen Immissionsprognose wurde eine 
mit beispielhafter, eingefügter Bebauung erstellt. Sie zeigt, dass in West-, Südwest 
und Südrichtung der Probebebauungen auch in der Nachtzeit der Orientierungswert 
der allgemeinen Wohngebiete eingehalten wird. Unter Berücksichtigung der Aspekte 
der städtebaulichen Einbindung des Ehle-Centers in den Siedlungsraum, dem Wider-
spruch einer Lärmschutzwand zu diesem Planungsziel und ihre geringe Effizienz so-
wie der nur plangegebenen und daher nur theoretischen Lärmbelastung des Indust-
riepark I wird es als insgesamt vertretbar und städtebaulich sinnvoll erachtet, die all-
gemeinen Wohngebiete WA* im Umfang wie vorliegend und unter Verzicht auf einen 
aktiven Lärmschutz zum Ehle-Center hin festzusetzen sowie die rechnerische Lärm-
vorbelastung als ortsüblich hinzunehmende zu bewerten. Zum Schutz des Wohnens 
wird durch die textliche Festsetzung Ziffer 2 bestimmt, dass im Rahmen der soge-
nannten architektonischen Selbsthilfe Außenwandöffnungen schutzbedürftiger Räu-
me zur lärmquellenabgewandten Seiten nach Westen, Südwesten und Süden ausge-
richtet werden müssen. Darüber hinaus sind Außenwandöffnungen schutzbedürftiger 
Räume auch an anderen Gebäudeseiten zulässig, wenn sie dort mit nicht öffenbaren 
Fenstern versehen werden und die Lüftung der Räume anderweitig sichergestellt wird 
oder wenn nachgewiesen werden kann, dass auf anderem Wege der maßgebende 
Immissionswert der Nachtzeit eingehalten werden kann. 

Maße der baulichen Nutzung  (WA & WA*) 

Die in den allgemeinen Wohngebieten festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 
ermöglicht eine Bebauung durch die Hauptnutzung von bis zu 40 % der Grundstücks-
fläche und gem. § 19 Abs. 4 BauNVO eine grundsätzliche Gesamtversiegelung durch 
Haupt- und Nebenanlagen (Garagen, Stellplätze, Zufahrten usw.) von bis zu 60 %. 
Durch diesen Wert der GRZ wird einerseits vorgegeben, dass die allgemeinen 
Wohngebiete durch die Anlage von Hausgärten stark durchgrünt werden. Anderer-
seits ermöglicht der Wert eine Größenordnung der Bebauung, wie sie zeitüblich nach-
gefragt wird. 

Des Weiteren wird die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß auf 'zweigeschossig' 
und die Traufhöhe auf maximal 7 m begrenzt. Dieser Rahmen greift einerseits den 
Wunsch nach einer hohen Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke auf, andererseits be-
grenzt er durch die Definition der Traufhöhe eine hinter überhohen Drempeln bzw. At-
tiken versteckte Dreigeschossigkeit durch ausgebaute Dach- bzw. Staffelgeschosse. 
Die Festsetzung stellt dabei sicher, dass sie gleichermaßen für Gebäude mit geneig-
ten Dächern wie für Gebäude mit Flachdächern gilt. Die Höhenbegrenzung auf 7 m 
der im Wesentlichen raumbildenden Fassaden greift die in der Umgebung westlich 
der Straße "Im Gewerbepark" teilweise vorhandenen Höhen auf und stellt zusammen 
mit den Höhenbegrenzungen der nördlich gelegenen urbanen Gebiete von teilweise 
7 m Traufhöhe bzw. 10 m Oberkante baulicher Anlagen eine Staffelung zu den Bau-
höhen der nördlich an den Geltungsbereich angrenzenden Bauten des Einzelhandels 
im Ehle-Center her. Die Festsetzungen dienen dadurch der Einbindung der Neube-
bauung in das Orts- und Landschaftsbild. Dazu wird auch die im Allgemeinen bau-
ordnungsrechtlich zulässige Überschreitung dieser Höhenfestlegungen durch ausge-
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baute Dach- oder Staffelgeschosse, die aufgrund der geringen zu berücksichtigenden 
Grundfläche nicht als Vollgeschoss zählen, durch die textliche Festsetzung Ziffer 4 
ebenfalls ausgeschlossen, da eine durch Aufenthaltsräume mit ihren Ansprüchen an 
Raumhöhen verbundene weiter angehobene Höhenentwicklung über die zwei zuläs-
sigen Vollgeschosse hinaus verhindert werden soll. Eine solche Höhenentwicklung 
widerspräche der beabsichtigten Einbindung in das Landschaftsbild des Ehleraums. 

Bauweise/ Baugrenzen  (WA & WA*) 

Mit Blick auf die überwiegend nachgefragte Einfamilienhausbebauung wird als Bau-
weise die offene Bauweise festgesetzt und in den beiden östlichen allgemeinen 
Wohngebieten WA und WA* nur die Errichtung von Einzelhäusern in offener Bauwei-
se zugelassen. Mit den Festsetzungen wird eine lockere Bebauungsstruktur erreichte 
bzw. für eine starke Durchgrünung der Baugebiete durch die privaten Hausgärten ge-
sorgt. Die westlichen beiden allgemeinen Wohngebiete WA und WA* enthalten nicht 
die Verpflichtung auf den Bau von Einzelhäusern, um an dieser Stelle des Übergangs 
zwischen der großflächigeren Bebauungsstruktur westlich der Straße "Im Gewerbe-
park" und den östlich zulässigen Einzelhäusern einen städtebaulichen Übergang zu 
erreichen. 

In den allgemeinen Wohngebieten WA und WA* werden die mit Hauptgebäuden 
überbaubaren Grundstücksflächen zugunsten der Flexibilität der Bauherrn bei der 
Ausnutzung der Baugrundstücke großzügig durch Baugrenzen bestimmt, die entlang 
der Grenzen der allgemeinen Wohngebiete nur den nach der Bauordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (BauO LSA) erforderlichen Mindestabstand von 3,0 m an den 
Grundstücksgrenzen übernehmen. 

 

2.1.2 Urbane Gebiete  (MU)  gem. § 6a BauNVO 

Die Festsetzung von urbanen Gebieten erfolgt, um die Errichtung von Wohngebäu-
den und Gebäuden für das das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbe oder an-
dere Einrichtungen planungsrechtlich vorzubereiten. 

Die Nutzungen durch zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe, Schank und Speise-
wirtschaften, Vergnügungsstätten sowie Tankstellen werden durch die textliche Fest-
setzung Ziffer 1.2 ausgeschlossen, da sie aufgrund ihrer großen Flächeninanspruch-
nahme und relativ starker Nutzungsverkehre an dieser Stelle im Siedlungsgefüge als 
städtebaulich störend beurteilt werden und gleichzeitig im Stadtgebiet für diese Nut-
zungen ausreichend andere und städtebaulich besser geeignete Flächen vorhanden 
sind, z.T. bereits in der nördlichen Nachbarschaft zum Geltungsbereich. Eine Aus-
dehnung der Flächen für Einzelhandelsnutzungen in der Nachbarschaft zum Einzel-
handelszentrum des Ehle-Centeres soll aus städtebaulichen Gründen dezidiert nicht 
vorgenommen werden, da die in dem Einzelhandelszentrum vorhandenen Flächen 
für die Versorgung des Grundzentrums Gommern ausreichend bemessen sind. 

Durch die urbanen Gebiete verläuft eine Hauptversorgungsleitung der Trinkwasser-
versorgung Magdeburg GmbH (TWM). Durch die textliche Festsetzung Ziffer 1.3 wird 
festgesetzt, dass im Bereich der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende 
Fläche als bauliche Nutzungen lediglich mit einer leichten Befestigung versehene 
Geh- und Fahrwege sowie Stellplätze zulässig sind und dass der Bewuchs der Flä-
che den Bestimmungen des Leitungsträgers entsprechen muss. Die Regelung stellt 
sicher, dass die Nutzung des Grundeigentums durch den Besitzer einen ggf. notwen-
digen Zugriff des Leitungsträgers auf die Hauptversorgungsinfrastruktur mit allge-
meingesellschaftlicher Bedeutung bei verhältnismäßig geringem technischen Auf-
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wand und entsprechend geringen Begleitkosten ermöglicht. Eine zusätzliche Aussage 
der Festsetzung Ziffer 1.3 über die Zulässigkeit von Hauptnutzungen kann entfallen, 
da die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche außerhalb der durch 
Baugrenzen umschlossenen Bereiche liegt und daher einer Nutzung mit Hauptge-
bäuden nicht zugänglich ist. Die festgesetzten urbanen Gebiete sind insgesamt in 
Summe rd. 0,41 ha groß. 

Immissionsschutz  (MU) 

Zur Überprüfung der Schall-Immissionssituation im Bebauungsplangebiet wurden 
Schallgutachten erarbeitet 5). Die ausführliche Wiedergabe der Untersuchungsergeb-
nisse und der abwägenden Behandlung in der vorliegenden planerischen Entschei-
dung ist im Kapitel 2.5 – Lärmschutz zu finden. 

Die Schallimmissionspegel aufgrund des Straßenverkehrs in der Magdeburger 
Straße (B 246a) liegen an allen Immissionsorten der urbanen Gebiete MU unterhalb 
der Orientierungswerte (Verkehr) der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" für all-
gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) zur Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) und 45 dB(A) 
zur Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) bzw. unter in Analogie zur TA Lärm ergänzten 
Orientierungswerte für urbane Gebiete von 63 dB(A) zur Tagzeit und 45 dB(A) zur 
Nachtzeit. Die durch den Straßenverkehr verursachten Lärmimmissionen im Gel-
tungsbereich sind daher unkritisch und mit den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vereinbar. 

Die Schallimmissionspegel aufgrund der gewerblichen Nutzungen der Umge-
bung liegt in den urbanen Gebieten MU bei höchstens 56 dB(A) und unterschreitet 
den ergänzten nächtlichen Orientierungswert (Gewerbe) von 63 dB(A) zur Tagzeit 
deutlich. In der Nachtzeit liegen die Immissionspegel zwischen 46 und 51 dB(A). Sie 
überschreiten den zugehörigen Orientierungswert von 45 dB(A). 

Der gegenüber der Tagzeit reduzierte Orientierungswert der Nachtzeit soll den be-
sonderen Schutzanspruch des Wohnens in Bezug auf das Schlafen sicherstellen. Für 
die in urbanen Gebieten zulässigen gewerblichen Nutzungen gelten ganztags die 
Orientierungswerte der Tagzeit, die eingehalten werden. 

Zur Beurteilung der Schallimmissionssituation des Wohnens in der Nachtzeit wurde 
zusätzlich zur baugebietspauschalen Immissionsprognose eine mit beispielhafter, 
eingefügter Bebauung erstellt. Sie zeigt, dass in Südrichtung der Probebebauungen 
auch in der Nachtzeit mit Immissionspegeln von 31 bis 34 dB(A) bzw. von 34 bis 
45 dB(A) der ergänzte Orientierungswert von 45 dB(A) eingehalten oder unterschrit-
ten wird. Unter Berücksichtigung der Aspekte der städtebaulichen Einbindung des 
Ehle-Centers in den Siedlungsraum, dem Widerspruch einer Lärmschutzwand zu die-
sem Planungsziel und ihre geringe Effizienz sowie der nur plangegebenen und daher 
nur theoretischen Lärmbelastung des Industriepark I wird es als insgesamt vertretbar 
und städtebaulich sinnvoll erachtet, die urbanen Gebiete MU im Umfang wie vorlie-
gend und unter Verzicht auf einen aktiven Lärmschutz zum Ehle-Center hin festzu-
setzen sowie die rechnerische Lärmvorbelastung als ortsüblich hinzunehmende zu 
bewerten. Zum Schutz des Wohnens wird durch die textliche Festsetzung Ziffer 2 be-
stimmt, dass im Rahmen der sogenannten architektonischen Selbsthilfe Außenwand-
öffnungen schutzbedürftiger Räume zur lärmquellenabgewandten Seiten nach Süden 
ausgerichtet werden müssen. Darüber hinaus sind Außenwandöffnungen schutzbe-
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dürftiger Räume auch an anderen Gebäudeseiten zulässig, wenn sie dort mit nicht öf-
fenbaren Fenstern versehen werden und die Lüftung der Räume anderweitig sicher-
gestellt wird oder wenn nachgewiesen werden kann, dass auf anderem Wege der 
maßgebende Immissionswert der Nachtzeit eingehalten werden kann. 

Maße der baulichen Nutzung  (MU) 

Die in den urbanen Gebieten festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,7 er-
möglichen eine Bebauung durch die Hauptnutzung von bis zu 70 % der Grundstücks-
fläche und gem. § 19 Abs. 4 BauNVO eine grundsätzliche Gesamtversiegelung durch 
Haupt- und Nebenanlagen (Garagen, Stellplätze, Zufahrten usw.) von bis zu 80 %. 
Durch diese relativ hohe GRZ wird einerseits vorgegeben, dass auch die urbanen 
Gebiete durch die Anlage von Grünflächen und Hausgärten durchgrünt werden. An-
dererseits ermöglicht der Wert am räumlichen Übergang zum Einzelhandelszentrum, 
eine städtebauliche Verdichtung bzw. Staffelung der Verdichtung der Bebauung. 

Des Weiteren wird in den beiden großflächigen urbanen Gebieten MU am nördlichen 
Plangebietsrand die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß auf 'dreigeschossig' und 
die Oberkante baulicher Anlagen im Höchstmaß auf 10 m begrenzt. Der Festset-
zungsrahmen greift den Wunsch nach einer hohen Ausnutzbarkeit der Baugrundstü-
cke auf, begrenzt sie aber auch auf ein Maß, das sich mit den Höhenentwicklungen 
der Gebäude des Ehle-Centers zusammenziehen kann. 

Im urbanen Gebiet MU, das an ein allgemeines Wohngebiet WA* angrenzt, wird die 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß hingegen nur auf 'zweigeschossig' und die 
Traufhöhe im Höchstmaß auf 7 m begrenzt, die Oberkante wird nicht definiert. In die-
sem 12 m breiten Streifen soll sich die Höhenentwicklung der Bebauung im urbanen 
Gebiet an die in den südlich angrenzenden allgemeinen Wohngebieten angleichen. 
Die Höhenbegrenzung der im Wesentlichen raumbildenden Fassaden auf 7 m greift 
die in der Umgebung westlich der Straße "Im Gewerbepark" sowie teilweise auch 
nördlich im Einzelhandelszentrum vorhandenen Höhen auf. Die Festsetzungen die-
nen dadurch der Einbindung der Neubebauung in das Ortsbild. Die textliche Festset-
zung Ziffer 4 dient der Klarstellung der Definition der Traufhöhe und der Überleitung 
zur Anwendbarkeit auf die Attikahöhe. 

Bauweise/ Baugrenzen  (MU) 

Im Allgemeinen wird die offene Bauweise festgesetzt, da sie in der Umgebung vor-
handen ist und sie durch die Grenzabstände der Hauptbaukörper eine Durchgrünung 
der Baugebiete fördert. Die offene Bauweise ermöglicht Gebäudelängen von bis zu 
50 m. Von dieser Begrenzung darf im nordöstlichen urbanen Gebiet abgewichen 
werden, um die dort mögliche Länge von über 50 m ausnutzen zu können. Eine der-
art lange Bebauung würde sich positiv auf die Abschirmung der Einflüsse des Ehle-
Centers auf die südlich der Bebauung liegenden Gebiete auswirken. 

In den urbanen Gebieten MU werden die mit Hauptgebäuden überbaubaren Grund-
stücksflächen zugunsten der Flexibilität der Bauherrn bei der Ausnutzung der Bau-
grundstücke großzügig durch zumeist Baugrenzen bestimmt, die nach Westen und 
Süden den nach der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) erforderli-
chen Mindestabstand von 3,0 m an den Grenzen der Baugebiete zu den Verkehrsflä-
chen übernehmen. Im Norden wird die Baugrenze mit einem Abstand von 5 m zur 
nördlichen Gebietsgrenze geführt, um so auch bei unterschiedlich verwirklichten Ge-
bäudehöhen einen gleichen, einheitlichen Mindestabstand der Gebäude in Richtung 
auf den Ehle-Center vorzugeben. Bei den Baugrenzen entlang der die urbanen Ge-
biete querenden Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung (TW) wird der Abstand der 
Baugrenzen zur Leitung mit beiderseits je 5 m festgesetzt. Der Schutzstreifen der Lei-
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tung beträgt je Leitungsseite 4 m Breite. Der je Seite um 1 m größere Abstand der 
Baugrenzen ermöglicht ein konfliktfreies Nebeneinander der Hauptbaukörper der ur-
banen Gebiete und der potenziellen Zugriffsmöglichkeit des Leitungsträgers auf den 
Schutzstreifen. Nach Osten wird die bebaubare Fläche im nordöstlichen urbanen Ge-
biet durch eine Baulinie mit Abstand von 5 m zur östlichen Gebietsgrenze begrenzt. 
Es wird angestrebt, dass ein langes, winkelförmiges Gebäude in dem Gebiet errichtet 
wird, um eine möglichst umfängliche Abschirmung der Einflüsse des Ehle-Centers 
und des Industrieparks auf die südlich der Bebauung liegenden Gebiete zu erreichen. 
Die Vorgabe der östlichen Gebäudekante wirkt sich vorteilhaft auf den abgeschirmten 
Bereich der südlich gelegenen Gebiete aus. Die Begrenzung der Baufreiheit durch 
die Lagevorgabe wird als vertretbar vor dem Hintergrund der Verbesserung des Im-
missionsschutzes erachtet. 

 

2.2 Verkehrliche Belange/ Erschließung 

Die Einbindung in das überregionale und regionale Straßennetz besteht über die an 
der Kernstadt Gommern vorbeigeführte Bundesstraße 184 (Magdeburg – Dessau-
Roßlau), die geltungsbereichsnah vorbeiführende B 246a sowie die Kreisstra-
ßen 1015 (Gommern – Pretzien; im Salzlandkreis: K 1759) und K 1220 (Gommern – 
Büden). In das System des busgestützten öffentlichen Personennahverkehrs ist die 
der Geltungsbereich durch die über die Magdeburger Straße geführten Buslinien 701 
(Gommern – Magdeburg) und 708 (Gommern – Burg) der Nahverkehrsgesellschaft 
Jerichower Land mbH eingebunden (nächstgelegene Haltestellen: "Magdeburger 
Chaussee" sowie mit lediglich zeitweiser Nutzung: "Ehlepark"). Der nächstgelegene 
Halt des Schienenpersonennahverkehrs ist der Bahnhof Gommern. 

Die insgesamt festgesetzten Verkehrsflächen haben eine Gesamtgröße von rd. 
0,50 ha. Sie bestehen aus Straßenverkehrsfläche und Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung "Öffentliche Parkfläche". 

Straßenverkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB/ Straßenbegrenzungslinie 

Zur Erschließung der Baugebiete setzt der Bebauungsplan Straßenverkehrsflächen 
fest. Sie haben eine Größe von insgesamt rd. 0,46 ha, die sich auf rd. 0,22 ha für die 
bestehende Straße "Im Gewerbepark" und rd. 0,24 ha für die Planstraßen aufteilen. 
Die Ränder der Straßenverkehrsfläche werden durch Straßenbegrenzungslinien fest-
gesetzt und zeichnerisch hervorgehoben. 

Die Haupterschließung der neuen Baugebiete erfolgt durch eine an den Wendeplatz 
der Straße "Im Gewerbepark" anschließende Planstraße, die den Geltungsbereich bis 
an die östliche Grenze durchquert und dort in eine angrenzende, öffentliche Ver-
kehrsfläche mündet, die wie die Straße "Im Gewerbepark" nach Norden an die Mag-
deburger Straße (B 246a) führt. Die gewählte Breite des Planzeichens Straßenver-
kehrsfläche von 8 m ermöglicht einen Straßenquerschitt, der sowohl die Erschließung 
des überwiegenden Anteils des Geltungsbereichs ermöglicht als auch eine perspekti-
vische Vernetzung mit späteren Bebauungen in Richtung der östlich gelegenen In-
nenstadt von Gommern. Die Breite der Verkehrsfläche wurde in dieser Größe ge-
wählt, um im Ausbau der Fläche eine Trennung von Geh- und Fahrnutzung herstellen 
zu können. 

Zusätzlich zur Haupterschließung geht von ihr nach Norden hin eine Nebenerschlie-
ßung durch die allgemeinen Wohngebiete WA* hindurch, die mit einem Winkel eben-
falls zur Straße "Im Gewerbepark" geführt wird. Die dafür festgesetzte Breite von 6 m 
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ist aufgrund der nachrangigen Bedeutung geringer gewählt als bei der Haupterschlie-
ßung. Für sie ist derzeit ein Ausbau mit Mischverkehrsfläche angedacht. 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Öffentliche Parkfläche" 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Des Weiteren wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Öffentliche 
Parkfläche" mit einer Größe von rd. 0,04 ha festgesetzt. Dadurch wird auch im öffent-
lichen Raum ein zusätzliches Angebot für den ruhenden Verkehr geschaffen. Der 
Rand der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, der nicht zugleich Grenze 
zur Straßenverkehrsfläche ist, wird ebenfalls durch eine Straßenbegrenzungslinie 
festgesetzt und zeichnerisch hervorgehoben. Die Nutzungsmöglichkeiten der "Öffent-
liche Parkfläche" wird durch die textliche Festsetzung Ziffer 6 näher bestimmt. Die zu-
lässigen Nutzungen (Parken, Nutzung durch Ver- und Entsorgungsanlagen und Be-
grünung) erlauben einen der örtlichen Situation angepassten und angemessenen 
Nutzungsrahmen. Die Möglichkeiten der Begrünung werden durch die unter der Flä-
che verlaufende Trinkwasser-Fernleitung und ihren Schutzstreifen eingeschränkt. 

Ruhender Verkehr 

Den Belangen des ruhenden Verkehrs wird einerseits durch die festgesetzte "Öffent-
lichen Parkfläche" Rechnung getragen. Andererseits werden dadurch die Eigentümer 
der Baugrundstücke nicht von ihrer grundsätzlichen Verpflichtung nach der Bauord-
nung Sachsen-Anhalt entbunden, die aufgrund der Grundstücksnutzungen erforderli-
chen privaten Stellplätze durch Garagen und/oder dafür vorgesehene Stellplatzflä-
chen im Zuge der Bauanzeige- bzw. des Baugenehmigungsverfahrens auf den priva-
ten Grundstücken nachzuweisen. 

 

2.3 Versorgungsanlagen/ Hauptleitungen/ Ver- und Entsorgung 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegen verschiedene Anlagen 
und Einrichtungen der Ver- und Entsorgungsträger, die mit den entsprechenden 
Planzeichen in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wurden. Es handelt 
sich dabei um eine Übergabestelle zwischen zwei Trägern der Trinkwasserversor-
gung, um zwei Pumpwerke der Abwasserentsorgung sowie um unterirdische Trink-, 
Abwasser- und Elektrizitätsleitungen, letztere z.T. auch oberirdisch, mit den mitgeteil-
ten zugeordneten Schutzstreifen. 

Das Baugebiet kann an in der Nachbarschaft bestehende Verbundnetze für Erdgas, 
elektrische Energie, Wasser und Abwasser angeschlossen werden. Die Leitungsnet-
ze sind in der Straße "Im Gewerbepark" vorhanden. 

Elektrische Energie und Erdgas sind über die Versorgungsnetze der Avacon AG er-
hältlich; Grundversorger beider Medien ist die E.ON Energie Deutschland GmbH. Die 
Trinkwasserversorgung sowie die zentrale Entsorgung von Abwasser (Schmutz- und 
Niederschlagswasser) geschehen in Trägerschaft des städtischen Eigenbetriebs 
Wasser und Abwasser Gommern, die Trinkwasserversorgung wird betrieben durch 
die Firma Heidewasser GmbH. Die Schmutzwasserbehandlung geschieht in der Klär-
anlage Schönebeck-Frohse. Anhand von geologisch-hydrogeologischen Daten des 
LAGB sind für eine Versickerung des Niederschlagswassers sehr ungünstige Stand-
ortbedingungen abzuleiten. Es ist daher eine zentrale Niederschlagswasserentsor-
gung in den nächsten Vorfluter vorgesehen, wofür eine wasserrechtliche Genehmi-
gung einzuholen ist. 
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Die Abfallentsorgung der Siedlungsabfälle (u.a. Bioabfall, Restmüll, Sperrmüll) ge-
schieht in Trägerschaft des Landkreises Jerichower Land durch die Abfallwirtschafts-
gesellschaft Jerichower Land mbH (AJL). 

 

2.4 Grünordnung 

Öffentliche Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind zusammen rd. 0,56 ha groß. In den 
Grünflächen liegen zahlreiche Einrichtungen und Anlage von Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgungsträgern sowie der Elektrizitätsversorgung. Entlang der Ehle ver-
läuft ein befestigter und mit Beleuchtung ausgestatteter Weg. Er ist eine für Fußgän-
ger und Radfahrer wichtige innerörtliche Wegeverbindung zwischen den westlich ge-
legenen Gebieten Vogelsang und Schenkenteich, dem Ehle-Center, den östlich gele-
genen Einrichtungen des Schul- und Sportzentrums, einschließlich eines Kindergar-
tens, sowie der ostwärts nachfolgenden Innenstadt. Mit der textlichen Festsetzung 
Ziffer 7 wird sichergestellt, dass diese Nutzungskombination auch planungsrechtlich 
nachvollzogen wird. 

Grünordnerische Festsetzungen im Bereich der Baugebiete 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Mit der textlichen Festsetzung Ziffer 3 wird erreicht, dass durch die Eigentümer der 
zukünftigen Baugrundstücke durch qualifizierte Aufwertung der Freiflächen ein Bei-
trag zur Kompensation des baubedingten Eingriffs in den Naturhaushalt innerhalb der 
Eingriffsfläche geleistet wird. Der weitere Ausgleich wird durch externe Maßnahmen 
geleistet werden, die bis zum Feststellungsbeschluss des Bebauungsplans durch ei-
nen städtebaulichen Vertrag rechtverbindlich geregelt werden. 

 

2.5 Lärmschutz 

Der Geltungsbereich ist aus der Umgebung verschiedenen Lärmeinflüssen ausge-
setzt. Die Emittenten sind die gewerblichen Nutzungen westlich der Straße "Im Ge-
werbepark", die Nutzungen des Einzelhandelszentrums des Ehle-Centeres nördlich 
angrenzend, sowie in nördlicher und nordöstlicher Richtung sowohl der Straßenver-
kehr auf der Magdeburger Straße (B 246a) als auch die Industriegebiete nördlich der 
Magdeburger Straße. Um den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in Hinblick auf den Lärmschutz ausreichend Rechnung tragen zu 
können, wurde schalltechnische Gutachten eingeholt 6). 

Die schalltechnische Untersuchung unterscheidet die Schallquelle nach zwei Fällen, 
zum einen den Geräuschen des Straßenverkehrs, die auf Grundlage der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 – "Schallschutz im Städtebau" zu beurteilen sind, zum an-
deren die Geräusche aufgrund gewerblicher Nutzungen, deren Untersuchung auf 
Grundlage Immissionsrichtwerte der Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) erfolgen muss. Da die DIN 18005 aus dem Jahr 2002 stammt, kennt sie 
die 2017 in die Baunutzungsverordnung (BauNVO) eingeführte und in der vorliegen-

                                                           
6
) - öko-control GmbH: Schallimmissionsprognose für den Bebauungsplan "Nördlich der Ehle" in Gommern 

 (Berichts-Nr. 1-18-05-147a). Schönebeck, 22.01.2019. 
- öko-control GmbH: Schallimmissionsprognose für den Bebauungsplan "Nördlich der Ehle" in Gommern 
 (Berichts-Nr. 1-18-05-147b). Schönebeck, 12.02.2019. 
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den Planung verwendete Baugebietskategorie "urbane Gebiete" nicht. Ersatzweise 
wurden die Orientierungswerte der urbanen Gebiete in Analogie zu den in der 
TA Lärm erlassenen Immissionsrichtwerten gebildet. 

    

Gebietseinordnung  
(Baugebiet) 

Orientierungswerte  
 

aufgrund Verkehr  [in dB(A)] 

Orientierungswerte  bzw. 
Immissionsrichtwerte 

aufgrund Gewerbe  [in dB(A)] 

 

 tags 
06:00 - 22:00 

nachts 
22:00 - 06:00 

tags 
06:00 - 22:00 

nachts 
22:00 - 06:00 

Allgemeine Wohngebiete  WA & WA* 55 45 55 40 

Mischgebiete  MI 60 50 60 45 

Urbane Gebiete  MU (63) (50) 63 45 

Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1  sowie  
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm (nur Gewerbe) 

Zur räumlichen Beurteilung der Schallimmissionen bei freier Schallausbreitung wurden 
24 Immissionspunkte über die Fläche des Geltungsbereichs verteilt, an denen an den 
relevanten Einwirkhöhen der verschiedenen Vollgeschosse (a = EG, b = 1.OG und 
c = 2.OG) je ein Immissionsort für die Simulationsberechnung gelegt wurde, wie 
nachfolgend abgebildet. 

 

Schallimmissionsprognose: Lageplan Immissionsorte bei freier Schallausbreitung 

Schallimmissionspegel aufgrund des Straßenverkehrs (Tag- und Nachtzeit) 

Der Berechnung der Schallimmissionspegel aufgrund des Straßenverkehrs in der 
Magdeburger Straße (B 246a) liegen die Verkehrsstärke, der LKW-Anteil, die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit, die Art der Straßenoberfläche und deren Gradiente zugrunde. 
Im Ergebnis unterschreiten an allen Immissionsorten des Geltungsbereichs die Schall-
immissionspegel die strengeren Orientierungswerte (Verkehr) der allgemeinen Wohn-
gebiete von 55 dB(A) zur Tagzeit und 45 dB(A) zur Nachtzeit. Der höchste Prognose-
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wert tagsüber beträgt 50 dB(A), der höchste Nachtwert 39 dB(A). Die durch den Stra-
ßenverkehr verursachten Lärmimmissionen im Geltungsbereich sind daher unkritisch 
und mit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
vereinbar. 

Schallimmissionspegel aufgrund gewerblicher Nutzungen (Tagzeit) 

Die für die Schallimmissionspegel aufgrund der gewerblichen Nutzungen relevanten 
Quellen der Umgebung sind der nördlich des Geltungsbereichs angrenzend Ehle-
Center sowie der nördlich der Magdeburger Straße (B 246a) liegende Industriepark I. 
Im Bebauungsplan "Industriepark I" wurden in verschiedenen räumlichen Bereichen 
flächenbezogene Schallleistungspegel als Obergrenze zulässiger Emissionen festge-
setzt, die in den Prognoserechnungen regelkonform als gleichzeitig und vollständig 
ausgeschöpft Eingang gefunden haben. Die verschiedensten Schallquellen des Ehle-
Centers, anlagen- und nutzungsbedingte Lärmquellen einschließlich der generierten 
Verkehre, wurden durch eine Ortsbegehung aufgenommen und mit sachtypischen 
Schallwerten in die Prognosen eingestellt. Die Schallimmissionspegel halten zur Tag-
zeit an allen Immissionsorten die Orientierungswerte ein oder unterschreiten sie. Die 
höchsten Immissionspegel liegen in den allgemeinen Wohngebieten WA bei 54 dB(A) 
und in den allgemeinen Wohngebieten WA* bei 55 dB(A); der Orientierungswert be-
trägt 55 dB(A). Der höchste Immissionspegel im urbanen Gebiet MU liegt bei 
56 dB(A); der entsprechende, ergänzte Orientierungswert beträgt 63 dB(A). Zur Tag-
zeit sind die Schallimmissionspegel des Gewerbelärms mit den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vereinbar. 

Schallimmissionspegel aufgrund gewerblicher Nutzungen (Nachtzeit) 

Die Schallimmissionspegel aufgrund der gewerblichen Nutzungen der Umgebung, zur 
Nachtzeit sind aufgrund unterschiedlicher Ergebnisse differenziert nach den Bauge-
bietstypen zu betrachten: 

WA In den allgemeinen Wohngebieten WA, Immissionsorte 12 bis 19, wird der Orien-
tierungswert Nachtzeit eingehalten oder unterschritten. Die Immissionspegel liegen 
bei 39 oder 40 dB(A); der Orientierungswert beträgt 40 dB(A). 

WA* In den allgemeinen Wohngebieten WA*, Immissionsorte 6 bis 11 sowie 20 bis 24, 
liegen die nächtlichen Immissionspegel zwischen 41 und 45 dB(A). Sie überschrei-
ten damit den zugehörigen Orientierungswert von 40 dB(A), halten den Orientie-
rungswert von Mischgebieten oder urbanen Gebieten, 45 dB(A), jedoch ein. 

MU In den urbanen Gebieten MU; Immissionsorte 1 bis 5, liegen die Immissionspegel 
zwischen 46 und 51 dB(A). Sie überschreiten den zugehörigen Orientierungs-
wert von 45 dB(A). 

In den allgemeinen Wohngebieten WA wird der schalltechnische Orientierungswert 
Nachtzeit von 40 dB(A) eingehalten oder unterschritten. Die Ergebnisse in den allge-
meinen Wohngebieten WA* und den urbanen Gebieten MU bedürfen genauerer Be-
trachtungen: 

Mit der vorliegenden Planung wird die städtebauliche Einbindung des Einzelhandels-
zentrums Ehle-Center in den Siedlungsraum der Stadt Gommern begonnen. Die vor-
liegende Planung reagiert auf die Emissionsquellen des Ehle-Centers durch abge-
schichtete Festsetzung der Baugebiete, angrenzend an den Ehle-Center mit urbanen 
Gebieten, südlich daran angrenzend mit allgemeinen Wohngebieten WA* und wiederum 
daran südlich angrenzend mit allgemeinen Wohngebieten WA. Eine Notwendigkeit, 
auf die westlich liegenden gewerblichen Nutzungen ebenfalls mit der Festsetzung ur-
baner Gebiete oder von Mischgebieten zu reagieren, hat sich aufgrund der im Schall-
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gutachten prognostizierten Immissionssituation für die dorthin orientierten Flächen 
nicht ergeben. Der Bedarf an Baugebieten für nicht wesentlich störendes Gewerbe in 
der Kernstadt, wie er durch urbane Gebiete oder Mischgebiete bedient werden kann, 
ist durch die in Gommern vorhandenen Siedlungsstrukturen und ihre Ausnutzungen 
nicht groß, zumal an dieser Stelle am Ehle-Center die zentrenrelevanten Nutzungen 
des Einzelhandels nicht ausgebaut werden sollen und demzufolge ausgeschlossen 
werden. Gleichzeitig gibt es eine vehemente Nachfrage nach Wohnnutzungen, gera-
de auch für diesen Bereich der Stadt. Zur Lösung der Schallimmissionsproblematik 
sind verschiedene Ansätze zu prüfen: 

Eine aktive Abschirmung der Lärmquelle Ehle-Center ist technisch durch die Errich-
tung bspw. einer Lärmschutzwand am nördlichen Rand des Geltungsbereichs mit ei-
ner Schirmhöhe von 5,0 bis 7,5 m und einer Länge von rd. 150 m entlang der Plange-
bietsgrenze und östlich angrenzend möglich. Eine Lärmschutzanlage gilt als tech-
nisch grundsätzlich sinnvoll, soweit eine Reduktion der Schallimmissionspegel um 5-
8 dB(A) erreicht wird. Diesen Anspruch kann die beispielhaft gerechnete Lärm-
schutzwand von 7,5 m Höhe in den urbanen Gebieten und den allgemeinen Wohnge-
bieten WA* gerade im Mindestmaß erreichen (siehe Berechnungsplanfall des Schall-
gutachtens "nach Einsatz Lärmschutzwand". Gutachten vom 22.01.2019, Tabelle 11). 
Die Lärmschutzwand ändert die Immissionssituation in den urbanen Gebieten zwar 
deutliche, zeigt aber in den allgemeinen Wohngebieten WA und WA* aufgrund der zu-
nehmenden Entfernung und des damit einhergehenden größeren Schalleintrags des 
Bebauungsplangebiets Industriepark I wenig Wirkung. Bei einem Ansatz der Erstel-
lungskosten von etwa 550 €/m² würde sich für die Lärmschutzwand ein geschätzter 
Gesamtpreis je nach Bauhöhe von 412.500 bis 618.750 € ergeben. Angesichts des 
mäßigen Erfolgs bei hohen Kosten und dem Umstand, dass die Lärmschutzwand dem 
Planungsziel eklatant widerspricht, die Integration des Ehle-Centers in den Siedlungs-
raum zu befördern, wird von der Festsetzung einer Lärmschutzanlage abgesehen. 

Die Lärmimmissionen aufgrund des Industriepark I basieren auf den im gleichnamigen 
Bebauungsplan als zulässig bestimmten flächenbezogenen Schallleistungspegeln, 
die in der Prognoserechnung regelkonform als gleichzeitig und vollständig ausge-
schöpft berücksichtigt werden müssen. Dieses muss aber als lediglich plangegebene, 
theoretische Belastung des ungünstigsten Falls gesehen werden, da bei der Vielzahl 
verschiedener und voneinander unabhängiger Betriebe nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass alle Betriebe mit all ihren emissionswirksamen Anlagen und Nut-
zungen in der Nachtzeit und zur gleichen Stunde die flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel auch vollständig ausnutzen. Der Berechnungsplanfall des Schallgutach-
tens "nach Einsatz Lärmschutzwand" zeigt, dass nach weitgehender Abschirmung 
der Lärmquelle Ehle-Center in den urbanen Gebieten der Orientierungswert der 
Nachtzeit eingehalten oder unterschritten wird. Die Immissionssituation in den allge-
meinen Wohngebieten WA* zeigt zur Nachtzeit durch den Industriepark I bedingte 
Orientierungswertüberschreitungen für allgemeine Wohngebiete von bis zu 1 dB(A). 
Neben den absoluten Skalen von Orientierungs- oder Immissionsrichtwerten, kann 
auch der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunter-
schieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden übli-
cherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet, vgl. u.a. Sälzer 7): 

"nicht messbar" – "messbar": Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 
1 dB(A) werden als "nicht messbar" bezeichnet. Da-
bei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische 

                                                           
7
) Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1982. 
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Überprüfung einer derartigen Pegeländerung in  
aller Regel nicht möglich ist. 

"wesentlich" – "nicht wesentlich": Als "wesentliche Änderung" wird, u.a. im Sinne der 
Regelungen der 16. BImSchV, eine Änderung des 
Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A) definiert. 
Diese Festlegung ist an den Sachverhalt geknüpft, 
dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehr-
zahl der Betroffenen eine Änderung der Geräusch-
Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. 

Die errechnete Überschreitung des Orientierungswertes Nachtzeit um 1 dB(A) er-
reicht zwar gerade eine "messbare" Größe, sie unterschreitet die definierte Schwelle 
einer "wesentlichen" Erhöhung der Mittelungspegel um 3 dB(A) aber deutlich, so dass 
die Mehrzahl der Betroffenen sie subjektiv nicht wahrnehmen wird. Die Festsetzung 
eines weitergehenden baulichen Schallschutzes wird deshalb in den allgemeinen 
Wohngebieten WA* als nicht erforderlich gewertet. Diese geringe Überschreitung 
kann bei Berücksichtigung ihres Zustandekommens keinen aktiven Lärmschutz bspw. 
durch eine Lärmschutzwand am östlichen Rand des Geltungsbereichs auslösen, zu-
mal sie nach Auskunft des Schallgutachters eine Höhe von 8 m, besser 12 m haben 
sollte, um wenigstens eine geringe Wirkung gegen die Lärmquellen in mindestens 
250 m Entfernung erzielen zu können, da sie relativ weit entfernt liegen. Die Ineffekti-
vität und Unwirtschaftlichkeit dieser Maßnahme ist offensichtlich. 

Allgemeine Wohngebiete WA*: Immissionssituation Nachtzeit 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen gegen die beiden maßgeblichen Schallquellen schei-
den aus, wie zuvor dargelegt. In Folge der vorliegenden planerischen Entscheidungen 
ergibt sich für die allgemeinen Wohngebiete WA* die eingangs geschilderte Situation, 
dass die Schallimmissionspegel in der Nachtzeit bei Werten von 41 bis 45 dB(A) lie-
gen und damit über dem entsprechenden Orientierungswert für allgemeine Wohnge-
biete von 40 dB(A) und dass sie den Orientierungswert Nachtzeit für Mischgebiete 
von 45 dB(A) jedoch einhalten. Mischgebiete nach § 6 BauNVO dienen dem Wohnen 
und dem das Wohnen nicht wesentlich störenden Gewerbe. Dem zufolge werden die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse auch bei einem Schallleis-
tungspegel von 45 dB(A) eingehalten. 

Es wäre möglich, die Flächen der allgemeinen Wohngebiete WA* als Mischgebiete MI 
festzusetzen. Städtebaurechtliche Hintergrundinformation: In Mischgebieten müssen 
die beiden Hauptnutzungen Wohnen und nicht wesentlich störendes Gewerbe in etwa 
paritätisch vorhanden sein. Die Festsetzung von Mischgebieten MI statt allgemeiner 
Wohngebiete WA* hätte einerseits zur Folge, dass die schalltechnischen Orientierungs-
werte vollständig eingehalten oder unterschritten werden könnten, und andererseits, 
dass etwa die Hälfte der Grundfläche das ohnehin schon vorhandene Flächenangebot 
für nicht wesentlich störendes Gewerbe erhöhen und zugleich der vorhandenen 
Nachfrage nach Wohngrundstücken entzogen würde. Dieses widerspräche aber der 
planerischen Absicht, mit der vorliegenden Planung im Wesentlichen das Wohnen bei 
der Einbindung des Einkaufsschwerpunktes Ehle-Center bauleitplanerisch vorzube-
reiten. Eine Festsetzung von Mischgebieten statt allgemeiner Wohngebiete WA* ist 
für die Umsetzung der städtebaulichen Absicht kontraproduktiv. 

Bisher wurden die Schallimmissionspegel bei freier Schallausbreitung betrachtet. Da-
bei darf gemäß DIN 4109-2 bei einer angenommenen Bebauung auf der von der 
maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseite der errechnete maßgebliche 
Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und 
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bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden. 
Um diesen Planungsgrundsatz zu ergänzen, wurde nach der freien Schallausbreitung 
auch eine Immissionssituation mit beispielhafter, eingefügter Bebauung erstellt, um 
abzuprüfen, welche Auswirkungen die Eigenabschirmung der Bebauung zeigen kann. 
Die errechneten Schallimmissionspegel und die Rasterlärmkarten des Schallgutachtens 
vom 12.02.2019 zeigen, dass in den allgemeinen Wohngebieten WA*, Immissionsorte 
Häuser 3 bis 11 und Häuser 22 bis 25, jeweils in West-, Südwest- und in Südrichtungen 
die Orientierungswert für die Tagzeit, 55 dB(A), und für die Nachtzeit, 40 dB(A), unter-
schritten werden. Für den Orientierungsbereich von Nordwesten, über Nordosten bis 
nach Südosten kann in Anbetracht des Umstands, dass es sich vorliegend um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt, der nicht wissen kann wo und wann Gebäude er-
richtet sowie welche Bauhöhen und -materialen sie haben werden, nicht verlässlich 
vorausberechnet werden, welche abschirmende Wirkung von zukünftigen Bebauun-
gen ausgehen werden. 

Vor diesem Hintergrund wird es als insgesamt vertretbar und städtebaulich sinnvoll 
erachtet, die allgemeinen Wohngebiete WA* im Umfang wie vorliegend und unter 
Verzicht auf einen aktiven Lärmschutz zum Ehle-Center hin festzusetzen sowie die 
rechnerische Lärmvorbelastung als ortsüblich hinzunehmende zu bewerten. Darüber 
hinaus wird in den allgemeinen Wohngebieten WA* durch die textliche Festsetzung 
Ziffer 2 erreicht, dass die allgemeinen Anforderungen an allgemeine Wohngebiete für 
schutzbedürftige Nutzungen hergestellt und eingehalten werden können, im Rahmen 
der sogenannten architektonischen Selbsthilfe durch Ausrichtung der Außenwandöff-
nungen schutzbedürftiger Räume zur lärmquellenabgewandten Seite bzw. indem die 
schutzbedürftigen Räume nur in diese Richtungsbereiche mit Lüftungsfenstern ausge-
stattet werden dürfen. Darüber hinaus sind Gebäude durch die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung oftmals mit Lüftungsanlagen zur Wärmerückgewinnung 
ausgestattet, die ein gesundes Raumklima ohne Fensterlüftung und mit Dämpfung 
des Außenlärmpegels ermöglichen. 

Da die gesunden Wohnverhältnisse bei den Schallimmissionspegeln von bis zu 
45 dB(A) in der Nachtzeit auch innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 
WA* offensichtlich gewahrt werden, unter Vollausnutzung der flächenbezogenen 
Schallleistungspegel des Bebauungsplans "Industriegebiet I" der Stadt Gommern, 
ergibt sich für die immissionsrechtliche Beurteilung von Vorhaben im Gebiet des Be-
bauungsplans "Industriegebiet I", dass innerhalb der festgesetzten allgemeinen 
Wohngebiete WA* und WA keine maßgeblichen Immissionsorte im Sinne der Nr. 2.3 
der TA Lärm entstehen können. Die festgesetzten allgemeinen Wohngebiete WA* 
und WA führen daher zu keiner zusätzlichen Einschränkung der schalltechnischen 
Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben im Gebiet des Bebauungsplans "Industriege-
biet I". 

Urbane Gebiete MU: Immissionssituation Nachtzeit 

Der Verzicht auf eine Lärmschutzwand am nördlichen Rand der urbanen Gebiete MU 
führt zu der eingangs geschilderte Situation, dass die Schallimmissionspegel in der 
Nachtzeit bei Werten von 47 bis 51 dB(A) liegen und damit über dem ergänzten Ori-
entierungswert für urbane Gebiete von 45 dB(A) bzw. über dem gleichhohen Immis-
sionsrichtwert der TA Lärm. 

Der gegenüber der Tagzeit reduzierte Orientierungswert der Nachtzeit soll den be-
sonderen Schutzanspruch des Wohnens in Bezug auf das Schlafen sicherstellen. Für 
die in urbanen Gebieten zulässigen gewerblichen Nutzungen ist der Verzicht auf die 
Festsetzung eines aktiven Lärmschutzes ohne Auswirkungen, da sie nicht zum 
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Schutzziel des geminderten Orientierungswertes der Nachtzeit gehören. Für sie gel-
ten ganztags die Orientierungswerte der Tagzeit, die eingehalten werden. 

Zum Schutz des Wohnens vor schädlichen Schallimmissionen wird in den urbanen 
Gebieten durch die textliche Festsetzung Ziffer 2 bestimmt, dass im Rahmen der so-
genannten architektonischen Selbsthilfe durch geeignete Grundrissgestaltung sicher 
zu stellen ist, dass die Außenwandöffnungen schutzbedürftigen Räume wie bspw. 
Schlaf- und Kinderzimmer ausschließlich auf der Südseite der Gebäude zur schallab-
gewandten Seite hin angeordnet werden dürfen. Da nach DIN 4109-2 regelmäßig die 
Schallimmissionspegel auf der lärmabgewandten Seite eines Gebäudes um 5 dB(A) 
gegenüber den Pegeln auf der lärmzugewandten Seite reduziert werden dürfen, führt 
diese Regel bei den Immissionsorten IO 2, IO 3 und IO 5 mit Überschreitungen der 
Schallimmissionswerte von bis zu 1-5 dB(A) auf der Südseite potenzieller Gebäude 
zu einer wohngeeigneten Immissionssituation. Am Immissionsort 4 wird der Orientie-
rungswert des urbanen Gebiets für die Nachtzeit um 6 dB(A) überschritten. Dem zu 
Folge wird auch auf der lärmabgewandten Seite der Orientierungswert der Nachtzeit 
im urbanen Gebiet überschritten, um 1 dB(A). Neben den absoluten Skalen von Ori-
entierungs- oder Immissionsrichtwerten, kann auch der allgemein übliche Maßstab 
einer subjektiven Beurteilung von Pegelunterschieden Grundlage einer lärmtechni-
schen Betrachtung sein. Dabei werden üblicherweise die folgenden Begriffsdefinitio-
nen verwendet, vgl. u.a. Sälzer 8): 

"nicht messbar" – "messbar": Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 
1 dB(A) werden als "nicht messbar" bezeichnet. Da-
bei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische 
Überprüfung einer derartigen Pegeländerung in  
aller Regel nicht möglich ist. 

"wesentlich" – "nicht wesentlich": Als "wesentliche Änderung" wird, u.a. im Sinne der 
Regelungen der 16. BImSchV, eine Änderung des 
Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A) definiert. 
Diese Festlegung ist an den Sachverhalt geknüpft, 
dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehr-
zahl der Betroffenen eine Änderung der Geräusch-
Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. 

Die Überschreitung des Orientierungswertes Nachtzeit für das Wohnen in urbanen 
Gebieten bei pauschalierter Betrachtung um 1 dB(A) erreicht zwar gerade eine 
"messbare" Größe, sie unterschreitet die definierte Schwelle einer "wesentlichen" Er-
höhung der Mittelungspegel um 3 dB(A) aber deutlich, so dass die Mehrzahl der Be-
troffenen sie subjektiv nicht wahrnehmen wird. 

Die bisherige Diskussion hat die Schallimmissionspegel bei freier Schallausbreitung 
betrachtet, einschließlich des pauschalierten Pegelabzugs auf der schallabgewandten 
Gebäudeseite. Um diesen Planungsgrundsatz zu ergänzen, wurde, wie bereits bei 
den allgemeinen Wohngebieten erwähnt, nach der freien Schallausbreitung auch eine 
Immissionssituation mit beispielhafter, eingefügter Bebauung erstellt, um abzuprüfen, 
welche Auswirkungen die Eigenabschirmung der Bebauung zeigen kann. Die errech-
neten Schallimmissionspegel und die Rasterlärmkarten des Schallgutachtens vom 
12.02.2019 zeigen, dass in den urbanen Gebieten MU, Immissionsorte Häuser 1 und 
2, jeweils auf der Südseite der Gebäude der ergänzte Orientierungswert für die Nacht-
zeit von 45 dB(A) eingehalten oder unterschritten wird. Für die seitliche Orientierung 
nach Westen zeigen die Rasterlärmkarten, dass die Immissionssituation hinsichtlich 

                                                           
8
) Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1982. 
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der Gebäudebreite und -höhe uneinheitlich ist und daher die Orientierung von öffen-
baren Außenwandöffnungen schutzbedürftige Räume in diese Richtung nicht als all-
gemein zulässig benannt werden kann. 

Zum Schutz des Wohnens in den urbanen Gebieten vor schädlichen Umwelteinflüs-
sen aufgrund gewerblicher Schalleinträge in der Nachtzeit wird deshalb durch die 
textliche Festsetzung Ziffer 2 geregelt, dass schutzbedürftige Räume wie bspw. 
Schlaf- oder Kinderzimmer ausschließlich auf der Südseite der Gebäude zur schall-
abgewandten Seite zulässig sind bzw. unter welchen Voraussetzungen hiervon ab-
gewichen werden darf. Die Festsetzung dient 

 

2.6 Flächenbilanz 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans 
begründet. Die nachfolgende Tabelle stellt die flächenhaften Festsetzungen des Be-
bauungsplans mit ihren Größen und den Anteilen an der Gesamtfläche zusammen-
gestellt. 

 

Nutzung Fläche  Anteil 

Baugebiete 2,10 ha  65,9 % 

Allgemeine Wohngebiete  WA und WA* 1,69 ha  12,9 % 

Urbane Gebiete  MU 0,41 ha  53,0 % 

Verkehrsflächen 0,50 ha  15,7 % 

Straßenverkehrsfläche "Im Gewerbepark" 0,22 ha  7,0 % 

Straßenverkehrsfläche Planung 0,24 ha  7,6 % 

Öffentliche Park[platz]fläche 0,04 ha  1,1 % 

Grünflächen  (öffentlich) 0,59 ha  18,41% 

Geltungsbereich / Gesamtfläche 3,19 ha  100 % 

Erläuterung: Die Werte der "Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flä-
chen" gehen nicht gesondert in die Gesamtsumme ein, da sie dort bereits als urbane 
Gebiete enthalten sind. 

Geh-/ Fahr- und Leitungsrecht 0,03 ha  1,0 % 

 

2.7 Altlasten, Kampfmittel 

Auf den beiden nordöstlich angrenzenden Flurstücken 300/9 und 1133/297 des ehe-
maligen Klärwerks der Stadt befindet sich eine Altlast bzw. Altlastverdachtsfläche mit 
der Inventar-Nr. 30516 – "Kläranlage des Zentralen Reparatur- und Ausrüstungswerkes 
(ZRAW)". Der unteren Bodenschutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land sind 
Auswirkungen auf den Planbereich unbekannt. Nähere Informationen dazu können 
beim Altlastenkataster der Behörde eingeholt werden. 
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Durch den Landkreis Jerichower Land, Sachgebiet Allgemeine Ordnungsaufgaben, 
wurde der Geltungsbereich anhand der zurzeit vorliegenden Unterlagen (Belastungs-
karten) und Erkenntnisse auf Kampfmittelbelastung überprüft. Erkenntnisse über eine 
Belastung der Flächen mit Kampfmitteln konnte anhand dieser Unterlagen nicht ge-
wonnen werden, so dass davon auszugehen ist, dass bei beabsichtigten Baumaß-
nahmen keine Kampfmittel aufgefunden werden. Vorsorglich weist die Behörde da-
rauf hin, dass die beim Kampfmittelbeseitigungsdienst vorliegenden Erkenntnisse ei-
ner ständigen Aktualisierung unterliegen und die Beurteilung von Flächen dadurch bei 
künftigen Anfragen ggf. von den bislang getroffenen Einschätzungen abweichen 
kann. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass Kampfmittelfunde jeglicher Art gene-
rell niemals ganz ausgeschlossen werden können. 

 

2.8 Boden/ Bodenschutz 

Nach der Übersichtskarte der Böden (BÜK400) und der geologischen Übersichtskarte 
(GÜK) befindet sich der Geltungsbereich im Übergang zwischen den eher westlich 
liegenden Vorkommen von Gley bis Humusgley und dem Vorkommen von Humusgley 
bis Anmoorgley, beide aus Niederungssand, im nördlichen von glazifluvialer Bildung, 
im südlichen eher als Flussablagerung. Das Grundwasser steht z.T. jahreszeitlich 
bedingt flurnah an. Anhand von geologisch-hydrogeologischen Daten des LAGB sind 
für eine Versickerung des Niederschlagswassers sehr ungünstige Standortbedingun-
gen abzuleiten. 

Vom tieferen Untergrund ausgehende, geologisch bedingte Beeinträchtigungen der 
Geländeoberfläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. Anhand von geolo-
gisch-hydrogeologischen Daten des LAGB sind für eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers sehr ungünstige Standortbedingungen abzuleiten. Geotope sind im 
Geltungsbereich und seiner Umgebung nicht vorhanden. 

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen sind insbesondere zu beachten: 

- die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 1 BBodSchG und die Vorsor-
gepflicht nach § 7 BBodSchG, 

- Mutterboden, der abgetragen wird, ist gemäß § 202 BauGB vor Vernichtung 
und Vergeudung zu schützen und einer geeigneten Nutzung zuzuführen. 

Ziel eines Bodenmanagements ist die weitgehende Minimierung von schädlichen Boden-
veränderungen und der möglichst weitgehende Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
auf den verbleibenden Freiflächen. Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung eines 
Verwertungskonzeptes für die anfallenden Bodenmassen (z.B. Vermeidung von Durch-
mischung, Vermeidung von Erosion bei Zwischenlagerung etc.) sowie eines Umgangs-
konzeptes für die schonende Benutzung des Bodens (z.B. Vermeidung von Boden-
verdichtung und Zerstörung der Bodenprofile durch geeignete Maßnahmen) während 
der Erschließungstätigkeit. Entsprechend sollte eine bodenkundliche Baubegleitung 
in den verschiedenen Phasen der Planung und der Ausführung integriert werden. 
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Bodenart  

Bodeneigenschaft 

Gley bis Humusgley 
(sG-M) 

Humusgley bis Anmoorgley 
(sM-O)  

Durchlässigkeit 6 6 

Pufferungsvermögen 2-3 3-4 

Austauschkapazität 2-3 5 

Ertragspotenzial 2-3 4 

Bindungsvermögen 4 5 

Wasserhaushalt grundwasser-bestimmt stark  
grundwasser-bestimmt 

Zeichenerklärung: 1 > sehr gering 
4 > hoch 

2 > gering 
5 > sehr hoch 

3 > mittel 
6 > extrem 

 Bodenqualität und -eigenschaften 
Quelle: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)  
– Übersichtskarte der Böden (BÜK400) – 

 Bohrloch 3936-713 im Bereich des ehemaligen Klärwerks (Flurstück 1133/297)vom 01.03.1960 
Quelle: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)  – Landesbohrdatenbank – 

 

 

2.9 Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung des Plangeltungsbereichs gemäß dem Richtwert für den 
Löschwasserbedarf des DVGW-Arbeitsblatts W 405 ist nach Auskunft der Freiwilligen 
Feuerwehr Gommern gesichert, da in der Umgebung zwei Löschwasserbrunnen mit 
ausreichendem Wasserdargebot vorhanden sind. Der eine befindet sich am Wendeplatz 
der Straße "Im Gewerbepark", in etwa 55 m Entfernung zur geplanten Einmündung der 
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Haupterschließungsstraße, der zweite an der Einmündung des östlich angrenzenden 
Fahrwegs in die Magdeburger Straße. Darüber hinaus steht die Ehle als Entnahmestel-
le zur Verfügung. Zusätzlich kann nach Auskunft des örtlichen Trinkwasserversorgers 
(Heidewasser GmbH) ergänzend das Trinkwassernetz zur Brandbekämpfung heran-
gezogen werden. 

Die west-ost-orientierte Haupterschließung des Plangebiets mündet auf der östlichen 
Seite in eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche, die in Nordrichtung zur Magdebur-
ger Straße führt. Dieser Weg dient u.a. der Schwerlastverkehr-Erschließung des 
Grünschnittsammelplatzes. Er ist auch Feuerwehrzufahrt für die östlich gelegenen 
Kleingärten. Seine prinzipielle Eignung wird deshalb vorausgesetzt. Die neu geplante 
Haupterschließung ist daher auf zwei voneinander unabhängigen Wegen anfahrbar. 
Ein durchgehender Verkehr ist möglich, so dass auf die Anlage einer Wendemöglich-
keit auf der östlichen Seite der Haupterschließung verzichtet werden kann. 

 

2.10 Denkmalschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Bestandteil des archäologischen Kul-
turdenkmals Gefechtsfeld Möckern 1813. Weiterhin sind unmittelbar benachbart an 
verschiedenen Stellen archäologische Kulturdenkmalbereiche dokumentiert worden. 
Dabei handelt es sich um Ausschnitte von großen vorgeschichtlichen Siedlungsberei-
chen. Aufgrund der mehrfach in den letzten Jahren dokumentierten großen Ausdeh-
nung vorgeschichtlicher Siedlungen ist auch hier davon auszugehen, dass das Areal 
archäologische Denkmaleigenschaft gem. § 2 Denkmalschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (DSchG ST) besitzt, zumal gerade die höher gelegenen Gebiete na-
he der Flussauen seit Jahrtausenden intensiv besiedelt worden sind. 

Zum Schutz von Kulturdenkmalen gilt eine gesetzliche Erhaltungspflicht (siehe 
Denkmalschutzgesetz). Anstelle der primären Erhaltungspflicht ist die Sekundärpflicht 
der archäologischen Dokumentation zu beachten, die den Veranlassern von Eingriffen 
obliegt. Für alle Erdarbeiten sind denkmalrechtliche Genehmigungen gem. § 14 
DSchG ST bei der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land 
zu beantragen. Art und Umfang der erforderlichen archäologischen Dokumentationen 
sind mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abzustimmen. Der Be-
ginn oder die Ausführung von Maßnahmen ohne Genehmigung oder das Nichteinhal-
ten von Bedingungen oder Auflagen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können 
entsprechend geahndet werden (§ 22 Abs. 1 Satz 4 und § 22 Abs. 2 DSchG ST). Die 
Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) stehen bei denkmalbezogenen Fragen beratend 
zur Verfügung. 

 

2.11 Naturschutz und Landschaftspflege, Artenschutz 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegt am westlichen Stadt-
rand der Kernstadt Gommerns. Nördlich schließt sich das Gelände des Einzelhan-
delszentrums des Ehle-Centeres an, östlich liegen die Kleingärten des "Weinberg 
e.V.", südlich fließt die Ehle in westliche Richtung und im Westen folgt auf einen 
schmalen Streifen mit gewerblicher Nutzung und Nutzung durch Wochenendhäuser 
ein landwirtschaftlich genutzte Offenlandfläche bis zum Ortsteil Vogelsang, eingebet-
tet zwischen die Wälder am Rehberge (nordwestlich) und dem Schenkenberg (süd-
lich gelegen). 
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Die nächstgelegenen naturräumlichen bzw. naturschutzfachlichen Schutzgebiete sind 
(Entfernungsangaben in Relation zum Plangeltungsbereich als Minimalmaße): 

 Gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 22 NatSchG LSA: Baum-Strauch-Hecke 
auf dem Flurstück 1133/297, im Nordosten angrenzend. 

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Ehle zwischen Möckern und Elbe" (FFH 199 LSA) 
zugl. gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG, – südlich angrenzend, 

 Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe" (LSG 23 JL)  
westlich in etwa 120 m, mit der Ackerfläche beginnen, 
südlich in etwa 330 m, mit dem Wald am Schenkenberg beginnend, 

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Binnendüne Gommern" (FFH 166 LSA) südöstlich 
in etwa 1,3 km, 

 Biosphärenreservat "Mittelelbe" (BR 4 LSA) 
südwestlich in rund 2,4 km, 

 Naturschutzgebiet "Dornburger Mosaik" (NSG 56)  
südöstlich in etwa 4,7 km, 

 Naturschutzgebiet "Kreuzhorst" (NSG 16)  
südwestlich in etwa 5,8 km und 

 EU-Vogelschutzgebiet "Zerbster Land" (SPA 2 LSA)  
südöstlich in etwa 9,9 km. 

Aufgrund der verschiedenen, gebietsbezogenen Schutzzwecke, der Entfernungen 
zum Plangeltungsbereich des Bebauungsplans haben die Festsetzungen der vorlie-
genden Planung auf die Schutzgebiete und ihre Schutzziele keine Auswirkungen. Der 
Geltungsbereich wird von den im regionalen Entwicklungsplan Magdeburg festgeleg-
ten bzw. durch die aktuell vorgesehenen Änderungen beabsichtigten Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten nicht mit Auswirkungen auf die Planinhalte des Bebauungsplans 
betroffen. 

Artenschutz 

Zur Bewertung der Planungsauswirkungen auf die artenschutzrechtlichen Belange 
der Tierwelt wurde ein entsprechendes Gutachten eingeholt 9). In mehreren Bege-
hungen wurde auf relevante Arten der Vögel, Amphibien und Reptilien, Fledermäuse 
sowie Insekten untersucht. 

Vögel (Avifauna): "Es wurde [Anm.: als Brutvogel] auf der Fläche der Kuckuck als 
wertgebende Vogelart nach Roter Liste, EU-Vogelschutz-Richtlinie oder Bundesar-
tenschutzverordnung festgestellt. Insgesamt 14 Arten erfüllen die Kriterien für Brut-
verdacht nach SÜBECK et al. 2005." Der Befund wird im Gutachten wie folgt bewer-
tet: "Das festgestellte Artenspektrum an tatsächlichen Brutvögeln innerhalb der VF 
[Anm.: VF = Vorhabenfläche] dokumentiert nur eine sehr geringe, jeweils individuen-
schwache Artenzahl. Dabei handelt es sich ausschließlich um Arten, deren Bestand 
nicht gefährdet ist. Zudem sind dies alles Vogelarten, die Gehölze als Brutplatz brau-
chen. Da es sich bei der VF größtenteils um Offenland handelt, gehen praktisch keine 
potentiellen Brutplätze verloren bzw. können ersetzt werden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann aus-
geschlossen werden. Bei allen Brutvogelarten erlischt der Lebensstättenschutz nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG mit Beendigung der Brutzeit. Daher wird nicht von 
avifaunistischen artenschutzrechtlichen Konflikten ausgegangen." 

                                                           
9
) Büro für Landschafts- und Grünplanung René Fonger (Verfasser): Artenschutzrechtliches Gutachten. 

Bebauungsplan "Nördlich der Ehle" der Stadt Gommern. Magdeburg, August 2017 
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Amphibien und Reptilien (Herpetofauna): Das Gutachten kommt zu dem Schluss, 
dass die Vorhabenfläche als Lebensraum für Amphibien von geringer Bedeutung 
sei, da in der Vorhabenfläche und ihrem relevanten, näheren Umfeld keine naturna-
hen Stillgewässer oder temporäre Gewässer vorhanden sind. Die Ehle habe aufgrund 
ihrer hohen Fließgeschwindigkeit zwar keine Bedeutung als Laichgewässer, der an-
grenzende Raum sei allerding als Lebensraum mit feuchtem Mikroklima interessant. 
Als besonders geschützte Amphibienart wurde eine Erdkröte (Bufo bufo) angetroffen. 
Reptilien konnten trotz intensiver Suche gemäß der Methoden-Empfehlung des Lan-
desamts für Umweltschutz Sachsen-Anhalt nicht nachgewiesen werden. Es wurden 
dabei schwerpunktmäßig die geeigneten Strukturen abgelaufen und besonders auch 
auf potenzielle Verstecke geachtet, wie bspw. Steine. Eine besondere Bedeutung des 
vorliegenden Plangebiets für die Herpetofauna konstatiert das Gutachten abschlie-
ßend nicht. 

Fledermäuse (Microchiroptera): Im Gebiet seien keine entsprechenden Quartiere 
vorhanden. Die Nutzung der Vorhabenfläche als Nahrungshabitat "ist jedoch sehr ge-
ring und konzentriert sich auf den Bereich entlang der Ehle, der jedoch von dem Ein-
griff unberührt bleibt." Bewertung: "Es werden keine Auswirkungen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 3 [BNatSchG)] hinsichtlich Tötungsverbots und Lebensstättenschutz 
erwartet. Bezüglich des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 [BNatSchG)] kann 
eine Wirkung während der Bauphase nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Aller-
dings kann aufgrund der nächtlichen Jagdweise der Fledermäuse bei Störungen 
durch Bau und Betrieb auf der Fläche von einer weitestgehenden Trennung zwischen 
Lärmemissionen und Jagdzeit ausgegangen werden. Dadurch ist keine Erheblichkeit 
der Störung gegeben und also kein Verbotstatbestand erfüllt." 

Insekten (Entomofauna):Die Vorhabenfläche wurde näher untersucht auf besonders 
oder streng geschützte Arten der Schmetterlinge, der Käfer und der Heuschrecken. 
"Bei den Begehungen wurden keine wertgebenden Arten der Entomofauna fest-
gestellt. Es ist von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Entomofauna auszugehen." 

Abschließend führt das Gutachten als Fazit aus: "Innerhalb des untersuchten Arten-
spektrums lassen sich nur wenige Vogelarten als relevant im Sinne einer artenschutz-
rechtlichen Prüfung nennen. Relevante Arten der Herpetofauna, der Entomofauna 
sowie Lebensstätten von Fledermausarten wurden nicht nachgewiesen. Für keine 
dieser Arten ist im Falle der Umsetzung der geplanten Maßnahme das Zugriffsverbot 
nach § 44 BNatSchG durch die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population gegeben. Zur Vermeidung von Konflikten nach § 44 Satz 1 BNatSchG 
bezüglich der Brutvögel sind sämtliche Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit von März 
bis August (Brutzeit der hier nachgewiesenen Vogelarten) durchzuführen. Die selbst-
verständliche Einhaltung des gesetzlichen Nist-, Brut- und Lebensstättenschutzes 
nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September 
eines jeden Jahres führt diesbezüglich zur Konfliktvermeidung. Weiterhin werden auf-
tretende Verluste von Jagdhabitaten und Nistplätzen durch geeignete Maßnahmen 
kompensiert." 

 

2.12 Eingriffsregelung 

Eingriffsvermeidung und -minimierung 

Mit der vorliegenden Planung beginnt der Ausbau der städtebaulichen Integration des 
Handelsschwerpunkts "Ehle-Center" in den Siedlungszusammenhang der Kernstadt 
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der Stadt Gommern. Der Geltungsbereich bereitet zwar bisher unbebaute Flächen für 
eine Bebauung vor, nutzt dazu aber einen Bereich, der bereits zweiseitig von Bebau-
ung und zweiseitig von Kleingärten gerahmt wird. Das östliche Kleingartengelände 
hat eine beachtliche Größe, die aber auch von einer Leerstandsproblematik betroffen 
ist. Südlich des südlichen Kleingarten- bzw. Wochenendhausstreifens folgt eine Opti-
onsfläche des Siedlungsbaus zwischen zwei Stadtquartieren. Leitungsgebundene Inf-
rastrukturen mit Ausbaukapazitäten sind in der Nachbarschaft bereits vorhanden. Die 
Planung ergänzt damit die im Zusammenhang bebaute Ortslage nach innen, was ein 
besonderer Lagevorteil ist. Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen des Außenbereichs zur Deckung der Nachfrage nach Bauland am Grund-
zentrum der Einheitsgemeinde Stadt Gommern kann somit vermieden werden. Der 
Planbereich wird bereits seit langer Zeit für die bauliche Entwicklung der Kernstatt 
vorgesehen. Die vorliegende Planung aktiviert dieses Potenzial durch bauleitplaneri-
sche Vorbereitung konkret vorhandener Nutzungsinteressen, zur Stärkung der städti-
schen Entwicklung. 

Zur Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt durch die Planung setzt die textli-
che Festsetzung Ziffer 2 fest, dass die privaten Außenräume in den Baugebieten teil-
weise qualitätvoll aufzuwerten sind. Dazu sind in Abhängigkeit der Grundstücksflä-
chen Bäume und Sträucher zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Gem. § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheb-
licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB durch eine 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichti-
gen. 

Die Bewertung des planungsverursachten Eingriffs in die naturräumlichen Schutzgü-
ter geschieht in Anwendung des Sachsen-Anhalter Bewertungsmodells 10) und erfolgt 
regelmäßig durch die Berechnung der Flächenwerte der Biotope bzw. Nutzungen 
durch Multiplikation der zugeordneten Wertfaktoren mit den zugehörigen Grundflä-
chen. Die Wertfaktoren werden im Ist-Zustand 'Biotopwert' und im geplanten Zustand 
'Planwert' genannt. Ist die Summe der Flächenwerte der Planung gleich dem des Ist-
Zustand, bleibt bei Vollzug des Bebauungsplans die naturräumliche Wertigkeit des 
Plangebiets in der Gesamtschau unverändert. Wenn die Summe der Flächenwerte 
der Planung unter der des Ist-Zustands liegen, muss der negative Saldo grundsätz-
lich durch externe naturfachliche Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Liegt 
die Summe der Flächenwerte der Planung hingegen über der des Ist-Zustands, wird 
eine naturfachliche Aufwertung des Plangebiets erreicht, die zum Ausgleich negativer 
Salden anderer Planungen genutzt werden können. Die Codierungen der Biotop- und 
Nutzungstypen sind durch Kartieranleitungen und andere Veröffentlichungen des 
Landes vorgegeben 11). Die Tabelle der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz folgt auf der über-
nächsten Seite. 

  

                                                           
10

) Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; Wiederinkraftsetzen und Zweite Änderung. Runderlass des MLU 
vom 12.03.2009 (MBl. LSA 2009, S. 250). 

11
) Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt – Teil Offenland. Landesamt für Umweltschutz 

Sachsen-Anhalt (Hrsg.). Halle, 11.05.2011. 
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Ausgangszustand 

Der Geltungsbereich gliedert sich in Flächen, die bereits durch die Straße "Im Gewer-
begebiet" baulich genutzt wird, in welche, die durch den Bebauungsplan in ihrer Nut-
zung nicht verändert werden, und in Flächen, für die der vorliegende Bebauungsplan 
eine Bebauung in Baugebieten und mit Verkehrsflächen vorsieht. 

Auf den Flächen, die für Bebauung vorgesehen sind, liegen ein Weg im Zusammen-
hang einer Fuß- und Radwegverbindung entlang der Ehle, einer der Grünschnittsam-
melplätze der Stadt Gommern sowie naturräumliche Flächen, die im Wesentlichen 
durch Ruderalfluren bestimmen werden. Die wenigen vorhandenen Gehölze (haupt-
sächlich Kiefern), werden im Folgenden nicht weiter betrachtet, da sie nur kleinflächig 
bzw. vielfach nur einzeln auf der Ruderalfläche stehen. Die Biotoptyp- und Nutzungs-
kartierung ist unten abgebildet. 

 Biotop- und Nutzungstypen im Bestand 
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Geltungsbereich Bebauungsplan (Eingriffsfläche) 

Ist-Zustand Planungs-Zustand 

Festsetzung /  
Biotoptyp (–Code–) 

Fläche 
[m²] 

Biotop-
wert 

Flächen-
chen-
wert 

Festsetzung /  
Biotoptyp (–Code–) 

Fläche 
[m²] 

Plan-
wert 

Flächen-
chen-
wert 

Lagerplatz  –VPZ– 1.280 0 0 WA+WA* versiegelbar (GRZ 0,4):  
16.914m² x 0,6  –BSE– 

10.148 0 0 

Landreitgras-Dominanzbestand   
–UDB– 

20.529 10 205.290 WA & WA* Bäume  –HEA–: 
>>  24 Bäume x 2m² Grundfläche 

48 20 960 

Ruderalflur, gebildet von aus-
dauernden Arten  –URA–  und  
ruderalisierter Halbtrocken-
rasen  –RHD– 

3.129 14,5 45.371 Anpflanzfestsetzung je angefangene 750 m² Grundfläche ein Baum: 
WA* (NW): 2.728,52 m² > 4 Bäume 
WA* (NO): 7.408,50 m² > 10 Bäume 
WA (SW): 847,74 m² > 2 Bäume 
WA (SO): 5.929,10 m² > 8 Bäume   | >> Summe: 24 Bäume 

    WA & WA* Sträucher  –HYA–:  
>>  172 Einheiten  x 10m² Grundfläche 

1.720 16 27.520 

    Anpflanzfestsetzung je angefangene 100 m² Grundfläche 5 Sträucher: 
WA* (NW): 2.728,52 m² > 28 Einheiten  à 5 Sträucher 
WA* (NO): 7.408,50 m² > 75 Einheiten  à 5 Sträucher 
WA (SW): 847,74 m² > 9 Einheiten  à 5 Sträucher | Summe:  
WA (SO): 5.929,10 m² > 60 Einheiten  à 5 Sträucher | 172 Einheiten 

    WA+WA* unversiegelbar, Haus-
garten ohne Anpflanzfestsetzung: 
16.914m² x 0,4 - Anpflanzfläche  –PYF– 

4.998 10 49.980 

    MU versiegelbar  (GRZ 0,6): 
4.114m² x 0,8  –BSE– 

3.291 0 0 

    MU Bäume  –HEA–:   
4.114 m²  >  6 Bäume  >>   
6 Bäume  x 2m² Grundfläche 

12 20 240 

    MU Sträucher  –HYA–:   
4.114 m²  >  42 Einheiten à 5 Sträucher  
>>  42 Einheiten  x 10m² Grundfläche 

420 16 6.720 

    MU unversiegelbar, Vorgarten 
ohne Anpflanzfestsetzung: 
4.114m² x 0,2 - Anpflanzfläche  –PYF– 

391 10 3.910 

Straßenverkehrsfläche Bestand  
–VSB+VWD– 

2.223 0 0 Straßenverkehrsfläche Bestand, 
asphaltiert  –VSB+VWD– 

2.223 0 0 

    Straßenverkehrsfläche  Planung, 
gepflastert  –VSA– 

2.423 2 4.846 

    Öffentlicher Parkplatz, vergleich-
bar gepflastertem Weg  –VWB– 

356 3 1.068 

Grünfläche mit Weg, Fahrweg 
sowie Ver- und Entsorgungsein-
richtungen  –PYY– 

4.745 10 47.450 Öffentliche Grünfläche mit Weg, 
Fahrweg sowie Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen  –PYY– 

5.876 10 58.760 

Summe Fläche 31.906   Summe Fläche 31.906   

Flächenwert der Eingriffsfläche  
vor dem Eingriff  (Ist- Zustand) 

  298.111 
Flächenwert der Eingriffsfläche  
im Planungsfall 

 154.004 

 Flächenwert der Eingriffsfläche nach dem Eingriff  (Planungsfall) 154.004 

- Flächenwert der Eingriffsfläche vor dem Eingriff  (Ist- Zustand) [-] 298.111 

= Negative Differenz     >>   extern auszugleichende Werteinheiten - 144.107 

 

Tabelle der Eingriffs- und Ausgleichs-Bilanzierung im Geltungsbereich 
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Planungs-Zustand 

Die Flächenwerte der geplanten Baugebiete ergeben sich in Abhängigkeit der unter-
schiedlich zulässigen Bodennutzungen in jeweils drei verschiedenen Stufen: 

 Flächenanteile, die durch bauliche Anlagen versiegelbar sind (Code: BSE):  
Die versiegelbare, zulässige Grundfläche ergibt sich aus der Multiplikation der 
Flächengröße mit der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ – § 19 Abs. 1 Bau-
NVO). Die zulässige Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz  2 BauNVO durch 
die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen, defi-
nierte Nebenanlagen, um bis zu 50 v.H. überschritten werden, höchstens jedoch 
bis zu einer GRZ von 0,8. Diese Gesamt-GRZ wird in der Literatur teilweise GRZII 
genannt. In den allgemeinen Wohngebieten WA und WA* ist die GRZ mit 0,4 
festgesetzt; dort beträgt die GRZII 0,6 (= 0,4+0,2). Im urbanen Gebiet liegt die 
GRZ bei 0,6 und die GRZII bei 0,8 (= 0,6+0,2). 

 Die unversiegelbaren Flächen der Baugebiete, die gemäß der textlichen Festset-
zungen der Ziffer 2 mit Bäumen (HEA) und Sträuchern (HYA) bepflanzt werden 
müssen. Als Grundfläche einer Baumpflanzung wird eine untere Mindestgröße 
von 2 m² und bei den Sträuchern eine mittlere Bepflanzungsdichte von 
5 Sträuchern auf 10 m² in Ansatz gestellt. 

 Und die übrigen unversiegelbaren Haus- und Vorgärtenflächen, also ohne die 
zuvor benannten Grundflächen mit Anpflanzbindungen für Bäume und Sträucher 
(PYF). 

Die öffentlichen Grünflächen dienen neben der Freiraumnutzung auch der Unterbrin-
gung von ober- und unterirdischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Sie bestehen 
aus fünf Teilflächen. Die größte von ihnen, südlich der Baugebiete, umfasst darüber 
hinaus einen Fußweg entlang der Ehle und einen Teil der Wendeschleife des im Üb-
rigen weitgehend östlich des Geltungsbereichs angrenzenden Geh- und Fahrwegs 
(rd. 4.745 m²). Nördlich des Wegs liegen die weiteren Teilflächen westlich (rd. 205 m²), 
zwischen (rd. 254 m²) und östlich (rd. 231 m² und 441 m²) der allgemeinen Wohnge-
biete WA und WA*. Die Wertstufe 'Planwert' dieser Fläche wurde dabei nicht mit ei-
nem reduzierten Wert sondern mit dem gleichen des Ist-Zustands 'Biotopwert' ver-
wendet, da die vorhandene Wertigkeit der Fläche durch die geplante Errichtung der 
Lärmschutzwand nicht schwerwiegend beeinträchtigt und eine Neuanlage der Be-
pflanzung daher nicht notwendig wird. Eine Aufwertung der öffentlichen Flächen 
kommt wiederum wegen der unter ihnen liegenden Leitungen und deren Schutzan-
sprüche nicht in Frage. 

Ergebnis der Eingriffsbilanz 

Dem Flächenwert der Eingriffsfläche vor dem bauleitplanerischen Eingriff (Ist-Zustand) 
von 298.111 Werteinheiten steht ein Flächenwert von 154.004 Werteinheiten im Pla-
nungsfall gegenüber, was rd. 51,7 % des Flächenwerts des Ist-Zustands entspricht. 
Die Bilanzierung errechnet für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungs-
plans ein Defizit von 144.107 Werteinheiten (48,3 %). 

Externer Ausgleich auf Nachbargrundstück 

Zum Ausgleich des Eingriffsdefizits wird zum einen auf dem östlich angrenzenden 
Flurstück 1133/297 des Eigenbetriebs "Wasser und Abwasser Gommern" durch einen 
städtebaulichen Vertrag erreicht, dass ein nicht mehr benötigtes ehemaliges Be-
triebsgebäude mit einer Grundfläche von rd. 98 m² abgebrochen, die Fläche als me-
sophiles Grünland hergestellt und dieses der natürlichen Sukzession überlassen wird. 
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Tabelle der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der externen Ausgleichsmaßnahme 

Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Ist-Zustand Planungs-Zustand 

Festsetzung /  
Biotoptyp (Code) 

Fläche 
[m²] 

Biotop-
wert 

Flächen-
chen-
wert 

Festsetzung /  
Biotoptyp (Code) 

Fläche 
[m²] 

Plan-
wert 

Flächen-
chen-
wert 

Gebäude auf 1133/297 98 0 0 Rückbau des Gebäudes auf 
1133/297; Entwicklung von  
mesophilem Grünland  –GMA– 

98 16 1.572 

        

Summe Fläche 98   Summe Fläche 98   

Flächenwert der Ausgleichsfläche  
vor dem Eingriff  (Ist- Zustand) 

 0 
Flächenwert der Ausgleichsfläche  
im Planungsfall 

  1.572 

 

Durch den Abbruch und die Flächenaufwertung auf dem Flurstück 1133/297 summie-
ren sich die positiven Auswirkungen der Planung auf 155.572 Werteinheiten (52,2 %). 
Das Eingriffsdefizit reduziert sich auf 142.539 Werteinheiten. Durch eine weitere, 
noch zu bestimmende Ausgleichsmaßnahme über 142.539 Werteinheiten soll das 
verbleibende Defizit vollständig ausgeglichen werden.  

Nach Abstimmung und Bestimmung der Ausgleichsmaßnahme wird die Stadt Gom-
mern bis zum Satzungsbeschluss des vorliegenden Bebauungsplans einen städte-
baulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB zur rechtlichen Sicherung der Ausgleichsmaß-
nahme abschließen. Im Vertrag wird die genaue Ausführung der Kompensations-
maßnahmen bestimmt und verpflichtend geregelt. 

 

 

3.0 Umweltbericht 

 

3.1 Einleitung 

Im Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dargelegt. Er wurde im Zu-
ge der Planaufstellung nach erfolgter Abstimmung mit den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange bzw. durch Berücksichtigung der Hinweise und Informa-
tionen aus ihren Stellungnahmen aus den Trägerbeteiligungen fortgeschrieben. 

Für das Plangebiet wird zur Bewertung der Umweltbelange der derzeitige Zustand 
von Natur und Landschaft in der Örtlichkeit bzw. bei den Änderungsflächen des be-
stehenden Bebauungsplans der bauleitplanerisch festgesetzte Zustand zugrunde ge-
legt und den im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen gegenüber-
gestellt. 
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Luftbild mit Flurstücksgrenzen (© LVermGeo), mit markiertem Geltungsbereich 

3.1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Die Bauleitplanung ist notwendig, um der entsprechenden Baulandnachfrage im regi-
onalplanerischen Grundzentrum der Stadt mit planungsrechtlich vorbereiteter Fläche 
begegnen zu können und dadurch die Einbindung des Einzelhandelszentrums Ehle-
Center zu verbessern. 

Der Geltungsbereich wird erstmalig mit verbindlicher Bauleitplanung überplant. Die 
Fläche ist ein bisher weitgehend nutzungsfreies Offenland. Am östlichen Rand liegt 
ein Grünschnittsammelplatz der Stadt Gommern, am südlichen Rand verläuft eine 
Wegeverbindung entlang der Ehle. Diese Nutzungen sollen zu Gunsten baulicher 
Nutzungen für das Wohnen und das das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbe 
aufgegeben werden. Zu diesem Zweck setzt der vorliegende Bebauungsplan auf ins-
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gesamt rd. 3,2 ha u.a. allgemeine Wohngebiete (WA und WA*) und urbane Gebiete 
(MU), Verkehrsflächen sowie öffentliche Grünflächen fest. Die grundsätzliche 
Standortdiskussion zur Entwicklung der Baugebiete an dieser Stelle der Kernstadt 
wurde auf Ebene der Flächennutzungsplanung geführt. 

 

3.1.2 Darstellung und Berücksichtigung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Die Gemeinde berücksichtigt bei der Planänderung insbesondere folgende, in den 
einschlägigen Fachgesetzen, Normen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umwelt-
schutzes: 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 12) 

- Schutz vor und Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen 13) 14) 

- Schutz des Bodens 15) 16) 17) 

- Schutz von Kulturgütern 18) 

Konkrete Ziele und Bewertungsmaßstäbe wurden aus den umweltbezogenen Darstellun-
gen, Festlegungen bzw. Informationen des Regionalen Entwicklungsplans für die Pla-
nungsregion Magdeburg (REP MD) 19), des Flächennutzungsplans der Stadt Gom-
mern 20), des Sachsen-Anhalt-Viewers des Landesamts für Vermessung und Geoin-
formation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 21) sowie der digitale Fachdaten des Landes-
amts für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) 22) entnommen und dem 
vorgefundenen Bestand gegenübergestellt. 

 

  

                                                           
12

) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
13

) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
14

) DIN 18005-1:2002-07 "Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlage und Hinweise für die Planung". 
DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 "Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.).  
Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

15
) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

16
) Bund / Länder - Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 

mineralischen Abfällen (Mitteilung 20): Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial 
(TR Boden). Stand: 05.11.2004. 

17
) Baugesetzbuch (BauGB) 

18
) Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSchG ST) 

19
) Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg vom 17.05.2006, 

im Landkreis Jerichower Land in Kraft seit 01.07.2006 (Abl. JL Nr. 10 2006, S. 339). 
20

) Flächennutzungsplan Stadt Gommern vom 14.11.2016, wirksam geworden am 28.02.2017. 
21

) www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html. 
22

) https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/geofachinformation. 
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3.2 Bestandsaufnahme, Entwicklungsprognosen und Bewertung 
voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 

 

3.2.1 Bestand und Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bestand 

Im Geltungsbereich liegen im Westen die Straße "Im Gewerbepark", im Osten Flä-
chenanteile eines öffentlichen Erschließungsfahrwegs sowie ein Grünschnittsammel-
platz der Stadt Gommern, im Süden ein öffentlicher Fußweg entlang der Ehle mit ei-
ner unspezifischen Grünflächennutzung, die sich nach Norden bis zum Einzelhan-
delsschwerpunkt Ehle-Center bzw. bis zur Fläche des ehemaligen Klärwerks er-
streckt. Der Uferweg verläuft zum größten Teil auf einem privaten Grundstück. 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zu erwarten, dass die vorhandenen öffentli-
chen Nutzungen prinzipiell weitergeführt werden. Über die Entwicklung der weiteren 
privaten Freiflächen kann keine Einschätzung abgegeben werden, da dort entlang der 
Straße "Im Gewerbepark" und in Nachbarschaft zum Ehle-Center auch eine Bebau-
ung gemäß § 34 BauGB denkbar ist. 

 

3.2.2 Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung erfolgt verbal argumentativ. Sofern sich eine Betroffenheit des Schutzgutes 
ergibt, werden drei Stufen von Auswirkungen unterschieden: geringe, gering erhebli-
che und erhebliche Auswirkungen. 

a) Schutzgut Mensch 

Der Uferbereich der Ehle mit dem begleitenden Weg im südlichen Teil des Geltungs-
bereichs hat eine Grundbedeutung für das Schutzgut Mensch in Bezug auf die Erho-
lungsfunktion. Die nördlich davon liegenden Flächenanteile sind für die Erholungs-
funktion von geringer Relevanz. 

Innerhalb der Bauphase ist für die Umgebung mit nicht dauerhaften Störungen durch 
Geräusche, Erschütterungen und Stäube zu rechnen. Die Störungen sind nach den 
geltenden Regelwerken, wie der TA-Lärm, zu begrenzen. Die Auswirkungen sind in-
sofern als gering erheblich zu werten. 

Nach Fertigstellung des Baugebiets (Nutzungsphase) wird durch die baulichen Nut-
zungen der bisher unbebauten Fläche der Anteil der Freiflächennutzung geringer 
werden. Aufgrund der Nutzung der südlich liegenden allgemeinen Wohngebiete ist 
mit keinen besonderen Störungen durch die gebietsinternen Nutzungen zu rechnen. 
Da die Freiflächenanteile voraussichtlich großflächig als private Grünflächen mit 
Hausgärten genutzt werden, wird die Erholungsfunktion der öffentlichen Wegeflächen 
und Grünflächen im Osten und im Süden entlang der Ehle daher durch die vorgese-
hene Bebauung nur gering verändert und nicht beeinträchtigt. 

Im Geltungsbereich können sich prinzipiell negative Einflüsse auf die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch den Straßenverkehrslärm 
aufgrund des Verkehrs auf der Magdeburger Straße (B 246a) und durch Lärm auf-
grund gewerblicher Nutzungen durch einzelne, westlich liegende Betriebe, durch das 
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nördlich liegenden Ehle-Centers oder den nördlich der Magdeburger Straße liegenden 
Industriepark I ergeben. Es wurde zur Beurteilung dieser Situation durch einen Fach-
planer eine Schallimmissionsprognose erstellt, deren Ergebnisse in die Planung des 
Bebauungsplans eingeflossen sind. Hinsichtlich des Verkehrslärms ergibt das Gut-
achten nur geringe Auswirkungen auf den Geltungsbereich. Hinsichtlich des Lärms 
aufgrund gewerblicher Tätigkeit ergeben sich für den Beurteilungszeitraum tagsüber 
(06:00 bis 22:00 Uhr) keine Auswirkungen. In der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) liegt 
eine Immissionssituation vor, auf die bauleitplanerisch in abgeschichteter Weise rea-
giert wird. In den an das Ehle-Center angrenzenden urbanen Gebieten wird die allge-
mein zulässige Wohnnutzung dahingehend durch eine textliche Festsetzung konkreti-
siert, dass Außenwandöffnungen von Räumen schutzbedürftiger (Wohn-) Nutzungen 
nur zur lärmabgewandten Südseite der Bebauung zulässig sind. In den südlich daran 
anschließenden allgemeinen Wohngebieten WA* erfordert die Lärmimmissionssituation 
eine textliche Festsetzung, dass Außenwandöffnungen von Räumen schutzbedürftiger 
(Wohn-) Nutzungen nur zu den lärmabgewandten Seiten der Bebauung nach Westen, 
Südwesten oder Süden zulässig sind. Durch diese Maßnahmen liegen die Schall-
immissionen im gering erheblichen Bereich. In den allgemeinen Wohngebieten WA 
am südlichen Rand des Geltungsbereichs sind keine Regelungen zur Sicherstellung 
des Schallimmissionsschutzes notwendig. 

Altlasten, Altablagerungen oder Kampfmittelbelastungen des Plangebiets sind nicht 
bekannt. Auf den beiden nordöstlich angrenzenden Flurstücken 300/9 und 1133/297 
des ehemaligen Klärwerks der Stadt befindet sich laut Flächennutzungsplan eine Altlast 
bzw. Altlastverdachtsfläche mit der Inventar-Nr. 30516 – "Kläranlage des Zentralen 
Reparatur- und Ausrüstungswerkes (ZRAW)". Der unteren Bodenschutzbehörde beim 
Landkreis Jerichower Land sind Auswirkungen auf den Planbereich unbekannt. 

b) Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Der Planbereich ist siedlungsinterne Freiraumstruktur. Die südlichen Bereiche um 
den Uferweg entlang der Ehle werden als sonstige, nicht parkartig Grünanlage (PYY) 
intensiver genutzt und gepflegt. Das nördlich davon liegende Gebiet wird am östli-
chen Gebietsrand teilweise als Grünschnittsammel- und -lagerplatz genutzt. Die übri-
ge Fläche wird seit Installation des Ehle-Centers als Bauerwartungsland behandelt. 
Da dort die Pflege seltener stattfindet, ist der Bewuchs ruderalisiert: Weitgehend hat 
sich ein Landreitgras-Dominanzbestand und im geringen Umfang eine Ruderalflur 
ausdauernderer Arten bzw. ein ruderalisierter Halbtrockenrasen entwickelt. Der Gel-
tungsbereich wäre bei heutiger potenziell natürlicher Vegetation grundsätzlich mit 
Wald bestockt. Bei Wiederbewaldung wären lt. Flächennutzungsplan winterlindenreiche 
Stiel-Eichen-Hainbuchen-Wälder möglich. 

Zur Beurteilung der Bedeutung des Geltungsbereichs für den Natur- und Artenschutz 
wurde durch einen Fachplaner ein artenschutzrechtliches Gutachten erarbeitet. Das 
Fazit der Eingriffsbeurteilung lautet: 

"Innerhalb des untersuchten Artenspektrums lassen sich nur wenige Vogelarten als 
relevant im Sinne einer artenschutzrechtlichen Prüfung nennen. Relevante Arten der 
Herpetofauna [Anm.: Amphibien und Reptilien], der Entomofauna [Anm.: Insekten] 
sowie Lebensstätten von Fledermausarten wurden nicht nachgewiesen. Für keine 
dieser Arten ist im Falle der Umsetzung der geplanten Maßnahme das Zugriffsverbot 
nach § 44 BNatSchG durch die Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population gegeben. Zur Vermeidung von Konflikten nach § 44 Satz 1 BNatSchG 
bezüglich der Brutvögel sind sämtliche Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit von März 
bis August (Brutzeit der hier nachgewiesenen Vogelarten) durchzuführen. Die selbst-
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verständliche Einhaltung des gesetzlichen Nist-, Brut- und Lebensstättenschutzes 
nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September 
eines jeden Jahres führt diesbezüglich zur Konfliktvermeidung. Weiterhin werden auf-
tretende Verluste von Jagdhabitaten und Nistplätzen durch geeignete Maßnahmen 
kompensiert." 

Die nächstgelegenen naturräumlichen bzw. naturschutzfachlichen Schutzgebiete sind 
(Entfernungsangaben in Relation zum Plangeltungsbereich als Minimalmaße): 

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Ehle zwischen Möckern und Elbe" (FFH 199 LSA) 
zugl. gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG, – südlich angrenzend, 

 Gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 22 NatSchG LSA: Baum-Strauch-Hecke 
auf dem Flurstück 1133/297, im Nordosten angrenzend. 

 Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe" (LSG 23 JL)  
westlich in etwa 120 m, mit der Ackerfläche beginnen, 
südlich in etwa 330 m, mit dem Wald am Schenkenberg beginnend, 

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Binnendüne Gommern" (FFH 166 LSA) südöstlich 
in etwa 1,3 km, 

 Biosphärenreservat "Mittelelbe" (BR 4 LSA) 
südwestlich in rund 2,4 km, 

 Naturschutzgebiet "Dornburger Mosaik" (NSG 56)  
südöstlich in etwa 4,7 km, 

 Naturschutzgebiet "Kreuzhorst" (NSG 16)  
südwestlich in etwa 5,8 km und 

 EU-Vogelschutzgebiet "Zerbster Land" ( SPA 2 LSA)  
südöstlich in etwa 9,9 km. 

Aufgrund der verschiedenen, gebietsbezogenen Schutzzwecke, der Entfernungen 
zum Plangeltungsbereich des Bebauungsplans haben die Festsetzungen auf die 
Schutzgebiete keine Auswirkungen. 

Mit Beginn der baulichen Umsetzung der beabsichtigten Nutzungen findet im Gel-
tungsbereich eine Verdrängung der offenlandaffinen Tiere und eine weitgehende Zer-
störung des vorhandenen Bewuchses statt. Darüber hinaus ist in der Bauphase in 
den an den Geltungsbereich angrenzenden Gebieten mit Störungen vornehmlich der 
Tierwelt durch Geräusche, optische Reizung, Erschütterungen und Stäube zu rech-
nen. Diese Störungen während der Bauzeit sind allerdings nicht dauerhaft und es ist 
aufgrund der Umgebungsstruktur davon auszugehen, dass den Tieren Ausweichräu-
me zur Verfügung stehen. 

Die Verdrängung der aktuell im Geltungsbereich vorhandenen Tiere ist abgesehen 
von den Kulturfolgern dauerhaft (Nutzungsphase). Dagegen wird im 'Neubaugebiet' 
mit dem voraussichtlich neu entstehenden Biotoptypen Ziergarten bzw. Siedlungsbe-
reich Raum für andere Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Darüber hinaus werden 
dem Eingriff im Planbereich externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zugeordnet, 
die an anderen Orten zu einer Verbesserung des Naturraumes führen werden. 

c) Schutzgut Fläche 

Die vorliegende Planung bereitet die erstmalige Inanspruchnahme von rd. 1,62 ha Of-
fenland für die bauliche Nutzung vor. Die Fläche könnte aber auch weitgehend ohne 
Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans bebaut werden. Maßnahmen zum 
Rückbau an anderer Stelle stehen im Stadtgebiet aktuell nicht zur Verfügung, so dass 
die Auswirkungen auf das Schutzgut als erheblich zu werten sind. Die Beeinträchti-
gung tritt mit der Bauphase ein und ist dauerhaft (Nutzungsphase). 
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d) Schutzgut Boden 

Nach der Übersichtskarte der Böden (BÜK400) und der geologischen Übersichtskarte 
(GÜK400) befindet sich der Geltungsbereich im Übergang zwischen den eher west-
lich liegenden Vorkommen von Gley bis Humusgley und dem Vorkommen von Hu-
musgley bis Anmoorgley, beide aus Niederungssand, im nördlichen von glazifluvialer 
Bildung, im südlichen eher als Flussablagerung. Das Grundwasser steht z.T. jahres-
zeitlich bedingt flurnah an. Anhand von geologisch-hydrogeologischen Daten des 
LAGB sind für eine Versickerung des Niederschlagswassers sehr ungünstige Stand-
ortbedingungen abzuleiten. 

   

Bodenart  

Bodeneigenschaft 

Gley bis Humusgley 
(sG-M) 

Humusgley bis Anmoorgley 
(sM-O)  

Durchlässigkeit 6 6 

Pufferungsvermögen 2-3 3-4 

Austauschkapazität 2-3 5 

Ertragspotenzial 2-3 4 

Bindungsvermögen 4 5 

Wasserhaushalt grundwasser-bestimmt stark  
grundwasser-bestimmt 

Zeichenerklärung: 1 > sehr gering 
4 > hoch 

2 > gering 
5 > sehr hoch 

3 > mittel 
6 > extrem 

 Bodenqualität und -eigenschaften 
Quelle: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB)  
– Übersichtskarte der Böden (BÜK400) – 

Vom tieferen Untergrund ausgehende, geologisch bedingte Beeinträchtigungen der 
Geländeoberfläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. Anhand von geolo-
gisch-hydrogeologischen Daten des LAGB sind für eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers sehr ungünstige Standortbedingungen abzuleiten. Geotope oder Bo-
dendenkmale sind im Geltungsbereich und seiner Umgebung nicht vorhanden. Altlas-
ten sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Auf den beiden nordöstlich angrenzen-
den Flurstücken 300/9 und 1133/297 des ehemaligen Klärwerks der Stadt befindet 
sich eine Altlast bzw. Altlastverdachtsfläche mit der Inventar-Nr. 30516 – "Kläranlage 
des Zentralen Reparatur- und Ausrüstungswerkes (ZRAW)". Der unteren Boden-
schutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land sind Auswirkungen auf den Planbe-
reich unbekannt. Nähere Informationen dazu können beim Altlastenkataster der Be-
hörde eingeholt werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen entstehen durch Bodenabtrag, Verdichtung und Bo-
denumlagerungen. Die nutzungsbedingten Auswirkungen entsprechen in etwa den 
baubedingten. Allerdings ist in der Bauphase davon auszugehen, dass auch außer-
halb der baulich beanspruchten Flächen Beeinträchtigungen durch Bodenverdichtun-
gen durch das Überfahren der Flächen mit schweren Baumaschinen stattfinden wer-
den. Innerhalb der Versiegelungen und Teilversiegelungen werden dauerhaft erhebli-
che Beeinträchtigungen des Schutzgutes erzeugt, da hier die natürlichen Bodenfunk-
tionen verhindert werden. Eine Aufwertung der Bodenfunktion findet auf Flächen statt, 
die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hergestellt werden. 
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e) Schutzgut Wasser 

Im Planbereich gibt es keine Oberflächengewässer. Südlich grenzt die Ehle an, ein 
Gewässer 1. Ordnung. Der Planbereich ist Teil des Wassereinzugsgebiets der Ehle, 
Teilbereich Alte Ehle Gommern bis Klietzengraben, im Stromgebiet der Elbe. Über-
geordnet gehört das Gebiet zum Oberflächenwasserkörper "MEL 02 Ehle", der ein 
erheblich veränderter ist. 

Verordnete Wasserschutzgebiete bestehen keine. Das festgesetzte Überschwem-
mungsgebiet der Ehle für ein Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (100-
jährliches Ereignis – HQ100) dehnt sich lediglich im Bereich des Geländeeinschnitts 
des Flusses aus, reicht damit aber, dem leicht bewegten Lauf folgend, teilweise bis 
auf das südlichste Flurstück im Geltungsbereich, Nr. 1138/203. Die berechnete Aus-
dehnung des Hochwassers mit niedriger Wahrscheinlichkeit (200-jährliches Ereignis 
– HQ200) ist kaum flächengrößer als beim festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 

Nach der Hydrogeologischen Übersichtskarte (HÜK400) besteht der Hauptgrundwas-
serkörper "Westfläming und Elbtal (Ehle), EN 1, aus Lockergestein (Poren-Grund-
wasserkörper), im Übergang vom nördlichen Gebiet der quartären Sande und Kiese 
der Flussauen und Niederungen, lokal mit Dünensandbedeckung, zu dem südlichen 
Gebiet quartärer Sande und Kiese unter Geschiebemergel, lokal mit Decksanden, 
meist unterlagert von tertiären Schichten. Anhand von geologisch-hydrogeologischen 
Daten des LAGB sind für eine Versickerung des Niederschlagswassers sehr ungüns-
tige Standortbedingungen abzuleiten. Es ist daher eine zentrale Niederschlagswas-
serentsorgung in den nächsten Vorfluter vorgesehen, wofür eine wasserrechtliche 
Genehmigung einzuholen ist. 

Schadstoffeinträge werden bei Einhaltung der bautechnischen Regelwerke weder 
bau- noch nutzungsbedingt eintreten.  

Durch die siedlungsbedingte Versiegelung wird die Grundwasserneubildung grund-
sätzlich eingeschränkt. Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser 
bewegen sich im gering erheblichen Bereich. 

f) Schutzgut Klima/ Luft 

Grundsätzlich zählen größere zusammenhängende Freiflächennutzungen zu den 
Gebieten mit allgemeiner Grundbelastung und Ausgleichsfunktion für klimatisch stär-
ker belastete Gebiete. Andererseits liegt das Plangebiet in keinem verdichteten, be-
lasteten Stadtraum, so dass die Ausgleichsfunktion keine bestimmende Rolle in der 
Beurteilung spielt. 

Durch die Überbauung bisher unversiegelter Flächen wird die Verdunstungsrate und 
durch die Schaffung stark hitzereflektierender Flächen die Luftfeuchtigkeit gesenkt. 
Die staubfilternde Wirkung der geschlossenen Vegetationsdecke der Freiflächen geht 
bauart- und nutzungsbedingt auf versiegelten Flächen gänzlich verloren. Die bisheri-
ge Ausgleichsfunktion der Freifläche geht verloren. Durch Hausgärten entstehen 
dauerhaft geschlossene Vegetationsdecken, die nicht nur staubfilternde Funktion be-
sitzen, sondern auch zu einer Reduzierung der Temperatur und zur Sauerstoffbildung 
beitragen. Die Beeinträchtigungen für das Kleinklima werden nutzungsbedingt hier-
durch minimiert. 

Der Verlust von Vegetationsflächen in dem durch die durchgrünten Baugebiete ge-
planten geringen Flächenmaß hat gering erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Klima/ Luft zur Folge. 



Bebauungsplan "Nördlich der Ehle" - 43 - 

Stadt Gommern, Landkreis Jerichower Land 

 

 

Büro für Stadtplanung GbR Dr.-Ing. W. Schwerdt Braunschweig 

g) Schutzgut Landschaft 

Der Planbereich gehört zur Landschaft des Zerbster Lands (Nr. 85200), als Teil des 
norddeutschen Tieflands. Es handelt sich beim Zerbster Land um eine flachwellige 
bis ebene Geschiebelehmplatte auf 60 bis 100 m ü.NN. Typische Böden sind die im 
westlichen, elbnahen Raum auftretenden Schwarzstaugleye. Großflächig sind auch 
Tieflehm-Fahlerden und Tieflehm-Staugleye vertreten. Landschaftlich präsentiert sich 
das Zerbster Land als offene intensiv genutzte Ackerlandschaft, die nur sehr verein-
zelt von Kiefernwaldungen strukturiert wird. Durch die hohe Bodenfruchtbarkeit domi-
niert in diesem Gebiet der Ackerbau. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung und Prägung der Kulturlandschaft handelt es sich um eine Landschaft mit 
geringerer naturschutzfachlicher Bedeutung. 

Der Planbereich und seine Umgebung gehören im eigentlichen Sinne nicht mehr zur 
Landschaft im Außenbereich, da er auf zwei Seiten von Bebauung und auf zwei Sei-
ten von Siedlungsfreiraumnutzungen durch Kleingärten gerahmt wird. 

Betriebs- und bauartbedingt findet eine weitere Überformung des Außenbereichs 
durch Gebäude und Straßen statt, die dauerhaft ist. Wegen der Vorbeeinträchtigun-
gen liegen diese im gering erheblichen Bereich. 

h) Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Bestandteil des archäologischen Kul-
turdenkmals Gefechtsfeld Möckern 1813. Weiterhin sind unmittelbar benachbart an 
verschiedenen Stellen archäologische Kulturdenkmalbereiche dokumentiert worden. 
Dabei handelt es sich um Ausschnitte von großen vorgeschichtlichen Siedlungsberei-
chen. Aufgrund der mehrfach in den letzten Jahren dokumentierten großen Ausdeh-
nung vorgeschichtlicher Siedlungen ist auch hier davon auszugehen, dass das Areal 
archäologische Denkmaleigenschaft gem. § 2 Denkmalschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (DSchG ST) besitzt, zumal gerade die höher gelegenen Gebiete na-
he der Flussauen seit Jahrtausenden intensiv besiedelt worden sind. 

Zum Schutz von Kulturdenkmalen gilt eine gesetzliche Erhaltungspflicht (siehe 
Denkmalschutzgesetz). Anstelle der primären Erhaltungspflicht ist die Sekundärpflicht 
der archäologischen Dokumentation zu beachten, die den Veranlassern von Eingriffen 
obliegt. Für alle Erdarbeiten sind denkmalrechtliche Genehmigungen gem. § 14 
DSchG ST bei der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land 
zu beantragen. Art und Umfang der erforderlichen archäologischen Dokumentationen 
sind mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abzustimmen. Der Be-
ginn oder die Ausführung von Maßnahmen ohne Genehmigung oder das Nichteinhal-
ten von Bedingungen oder Auflagen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können 
entsprechend geahndet werden (§ 22 Abs. 1 Satz 4 und § 22 Abs. 2 DSchG ST). Die 
Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) stehen bei denkmalbezogenen Fragen beratend 
zur Verfügung. 

i) Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen sowohl im Bereich der natürlichen Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt mit den Schutzgütern Boden, Wasser und Land-
schaft als auch mit den Schutzgütern Kultur- und Sachgut. War bislang die Freiflä-
chennutzung prägend für die vorkommenden Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
und für den Umgang der Schutzgüter Boden und Wasser, wird es künftig die Nutzung 
als allgemeine Wohngebiete respektive urbane Gebiete sein, die die künftige Arten-
zusammensetzung und den Umgang mit den anderen Schutzgüter prägen wird. 
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3.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich 
voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 

a) Schutzgut Mensch 

Mögliche Beeinträchtigungen der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch Verkehrslärm sind planungsrechtlich auszuschließen. Das 
Schallschutzgutachten hat ergeben, dass zum Schutz des Wohnens auf Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Festsetzungen zum baulichen Schallschutz angepasst 
an die Entfernung zu den beiden relevanten Schallquellen erforderlich sind. Aufgrund 
der Schallimmissionssituation wird zur Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch eine textliche Festsetzung festge-
setzt, dass in den urbanen Gebieten Außenwandöffnungen von Räumen schutzbe-
dürftiger (Wohn-) Nutzungen nur zur lärmabgewandten Südseite der Bebauung und 
dass in den südlich daran anschließenden allgemeinen Wohngebieten WA* Außen-
wandöffnungen von Räumen schutzbedürftiger (Wohn-) Nutzungen nur zu den lärmab-
gewandten Seiten der Bebauung nach Westen, Südwesten oder Süden zulässig sind. 
Durch diese Maßnahmen liegen die Schallimmissionen im gering erheblichen Be-
reich. 

b) Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die naturräumlichen Beeinträchtigungen sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB anhand der 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) abzuhandeln und 
nach Abwägung durch die Kommune auszugleichen. Durch die festgesetzte qualität-
volle Bepflanzung der Grundstücke wird die Schwere des Eingriffs in den Naturhaus-
halt reduziert. Für den darüber hinaus erforderlichen Ausgleich kommen Entsiegelun-
gen, Aufwertungen aber auch Flächenstilllegungen und Gehölzpflanzungen in Be-
tracht. Die zunächst erheblichen Auswirkungen der Planung können dadurch kom-
pensiert werden. 

c) Schutzgut Fläche 

Möglichkeiten für eine Rücknahme von Baugebieten bzw. zur Flächenentsiegelung 
bestehen in der Stadt derzeit nicht. Die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutz-
guts können nicht kompensiert werden. 

d) Schutzgut Boden 

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen sind insbesondere zu beachten: 

- die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 1 BBodSchG und die Vorsor-
gepflicht nach § 7 BBodSchG, 

- Mutterboden, der abgetragen wird, ist gemäß § 202 BauGB vor Vernichtung 
und Vergeudung zu schützen und einer geeigneten Nutzung zuzuführen. 

Ziel eines Bodenmanagements ist die weitgehende Minimierung von schädlichen Boden-
veränderungen und der möglichst weitgehende Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
auf den verbleibenden Freiflächen. Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung eines 
Verwertungskonzeptes für die anfallenden Bodenmassen (z.B. Vermeidung von Durch-
mischung, Vermeidung von Erosion bei Zwischenlagerung etc.) sowie eines Umgangs-
konzeptes für die schonende Benutzung des Bodens (z.B. Vermeidung von Boden-
verdichtung und Zerstörung der Bodenprofile durch geeignete Maßnahmen) während 
der Erschließungstätigkeit. Entsprechend sollte eine bodenkundliche Baubegleitung 
in den verschiedenen Phasen der Planung und der Ausführung integriert werden. 
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e) Schutzgut Wasser 

Die vorzunehmenden Ausgleichsmaßnahmen werden sich mittelbar auch positiv auf 
die Situation des Schutzguts Wasser auswirken. Eine Versickerung von gesammel-
tem Niederschlagswasser auf den Grundstücken ist in nennenswertem Umfang nicht 
möglich, da anhand von geologisch-hydrogeologischen Daten des LAGB die Stand-
ortbedingungen für eine Versickerung des Niederschlagswassers sehr ungünstig 
sind. Es ist daher eine zentrale Niederschlagswasserentsorgung in den nächsten Vor-
fluter vorgesehen, wofür eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen ist. 

f) Schutzgut Klima/ Luft 

Die Veränderungen des Kleinklimas durch Bebauung lassen sich durch dauerhaft be-
grünte Flächen (Gärten, Dachflächen) und die Pflanzung von Gehölzen minimieren. 
Versiegelungen sollten auf das erforderliche Maß begrenzt werden. Für den Betrieb 
der Wohnhäuser ist vorrangig auf erneuerbare Energien zu setzen. Dieses ist in der 
Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 

g) Schutzgut Landschaft 

Für eine ortsbildgerechte Einbindung des neuen Baugebiets in den Siedlungsraum, 
gerade auch entlang des Randes zum Uferweg der Ehle, und damit für eine Minimie-
rung der Beeinträchtigungen können die festgesetzten Gehölzbepflanzungen sorgen. 

h) Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest-
gestellt. Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde bzw. Befunde auftreten, bei 
denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archäolo-
gische und bauarchäologische Bodenfunde), sind diese nach § 9 Abs. 3 DSchG LSA 
umgehend bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Jerichower Land 
unter der Telefon-Nr.: (039 21) 949 - 6341 oder 6300 anzuzeigen, bis zum Ablauf ei-
ner Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren zu schützen. 

 

3.2.4 Andere Planungsmöglichkeiten 

Die grundsätzliche Standortwahl der Planung wurde auf Ebene des Flächennut-
zungsplans untersucht und abgewogen. 

Ziel der Planung ist die Integration des Einzelhandelsschwerpunkts des Ehle-Centers 
in den Siedlungsraum und die Schaffung von neuem Bauland für das Wohnen und 
das nicht wesentlich störende Gewerbe. Aufgrund der Emissionen, die ein Handels-
zentrum der gegebenen Größe erzeugt und der beabsichtigten räumlichen Nut-
zungsdichte zur Wohnnutzung kann als Instrument zur Bewältigung der divergieren-
den Ansprüche lediglich der Baugebietstyp "urbane Gebiete" dienen. Nur mit dieser 
Gebietskategorie ist das Planungsziel in Nachbarschaft der anderen beiden Nutzun-
gen erreichbar. Alternative Planungsmöglichkeiten bestehen lediglich in Form einer 
veränderten Erschließungsführung, wobei mit der vorgesehenen bereits eine boden-
sparende Erschließungsvariante gewählt wurde. 

Bei Verzicht auf die Planung könnte die Behebung des städtebaulichen Missstands 
der isolierten Lage des Einzelhandelsschwerpunktes nicht begonnen werden. Ferner 
müsste die Stadt bei Weiterverfolgung ihrer Aufgaben zur Deckung des Eigenbedarfs 
für das Wohnen und des das nicht wesentlich störenden Gewerbes auf andere Flä-
chen ausweichen, die aber aktuell nicht zur Verfügung stehen. 
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3.2.5 Erhebliche Nachteilige Auswirkungen von Vorhaben nach § 50 BImSchG 

Störfallbetriebe oder Störfallstandorte im Sinne von § 3 Abs. 5b und 5c BImSchG 
werden durch die Flächennutzungsplanänderung/ Bebauungsplan nicht vorbereitet 
und befinden sich auch nicht in der Nähe. 

 

3.3 Zusatzangaben 

 

3.3.1 Verwendete Methodik/ Hinweise auf Schwierigkeiten in der Umweltprüfung 

In der Umweltprüfung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplänen, städ-
tebaulichen Planungen und von erarbeiteten Gutachten zum Planungsbereich mit 
Blick auf die Vorgaben des Baugesetzbuches ausgewertet. Neben den Datenabfra-
gen beim Sachsen-Anhalt-Viewer und dem digitalen Fachdatenangebot des Landes-
amts für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) erfolgte eine Vor-Ort-
Begehung. Des Weiteren wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert 
sich auch in Hinblick auf den Detaillierungsgrad und den erforderlichen Umfang der 
Umweltprüfung zu äußern. 

Für die Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange wurde auf die Ergebnisse ei-
nes Fachgutachtens zurückgegriffen. Belange der allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden durch eine schalltechnische Untersu-
chung fachgutachterlich betrachtet. 

Besondere Schwierigkeiten haben sich dabei nicht ergeben. 

 

3.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring) 

Für den Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen in die Schutzgüter von Natur und 
Landschaft werden noch zu bestimmende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen not-
wendig werden. Die dadurch vorzunehmenden Aufwertungen besitzen dabei eine 
Mehrfachwirkung auf die Schutzgüter Mensch (Erholung), Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft. 

Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Gemeinde auf Mit-
teilungen der Fachbehörden gem. § 4 Abs. 3 BauGB und auf Hinweise von Bürgern 
und Verbänden zurückgreifen und reagieren. Im Übrigen wird die Gemeinde die er-
hebliche Umweltauswirkungen, die auf Grundlage der Durchführung des vorliegenden 
Bebauungsplans eintreten gem. § 4c BauGB überwachen. 

 

3.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

(wird im Zuge der Umweltprüfung ergänzt) 
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3.3.4 Quellenangaben 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 der VO vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465). 

 Bund / Länder - Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil II: Technische Regeln für die 
Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden). Stand: 05.11.2004. 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des G vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771). 

 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I 
S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der VO vom 18.12.2014 (BGBl. I 
S. 2269). 

 Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 24.07.2002  
(GMBl. Heft 25 – 29, S. 511). 

 Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.1998  
(GMBl. Nr. 26 S. 503), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift  
vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des G vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434). 

 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258, 
896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des G vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95). 

 DIN 18005-1:2002-07 "Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlage und 
Hinweise für die Planung". DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 "Schallschutz im 
Städtebau; Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte  
für die städtebauliche Planung.  
Deutsches Institut für Normung e.V. (Hg.). Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  
zuletzt durch Artikel 1 des G vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771). 

 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt(DSchG ST). 

 Sachsen-Anhalt-Viewers des Landesamts für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 

 Digitales Fachdatenangebot des Landesamts für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt (LAGB) 

 Flächennutzungsplan Stadt Gommern vom 14.11.2016,  
wirksam geworden am 28.02.2017. 

 - öko-control GmbH: Schallimmissionsprognose für den Bebauungsplan "Nördlich 
 der Ehle" in Gommern (Berichts-Nr. 1-18-05-147a). Schönebeck, 22.01.2019. 
- öko-control GmbH: Schallimmissionsprognose für den Bebauungsplan "Nördlich 
 der Ehle" in Gommern (Berichts-Nr. 1-18-05-147b). Schönebeck, 12.02.2019. 
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https://www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/BJNR050210998.html
https://www.bafg.de/Baggergut/DE/04_Richtlinien/LAGA_TR_Boden.pdf;jsessionid=77D4402DF24EF15F4FBB74060E3D7CC5.live11291?__blob=publicationFile
https://www.bafg.de/Baggergut/DE/04_Richtlinien/LAGA_TR_Boden.pdf;jsessionid=77D4402DF24EF15F4FBB74060E3D7CC5.live11291?__blob=publicationFile
https://www.bafg.de/Baggergut/DE/04_Richtlinien/LAGA_TR_Boden.pdf;jsessionid=77D4402DF24EF15F4FBB74060E3D7CC5.live11291?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BJNR007210974.html
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https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/BJNR010360990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/BJNR010360990.html
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24072002_IGI2501391.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24072002_IGI2501391.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24072002_IGI2501391.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
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https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/BJNR025810005.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/BJNR025810005.html
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https://www.beuth.de/de
https://www.beuth.de/de
https://www.beuth.de/de
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/BJNR258510009.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/BJNR258510009.html
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/portal/t/wkm/page/bssahprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSchGSTrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html
http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html
https://www.gommern.de/de/einheitsgemeinde-gommern/buerger-verwaltung/bauleitplanung/flaechennutzungsplan-gommern.html
https://www.gommern.de/de/einheitsgemeinde-gommern/buerger-verwaltung/bauleitplanung/flaechennutzungsplan-gommern.html
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4.0 Hinweise aus Sicht der Fachplanungen 

- Altlast 

Der Landkreis Jerichower Land, Sachgebiet Abfallbehörde/ Abfallwirtschaft teilt 
in seiner Stellungnahme vom 12.12.2017 mit: 

[Anm.: Nordöstlich des] B-Planes befindet sich die Altlastfläche "Kläranlage ZRAW". 
Die Altlastfläche ist im Altlastenkataster des Landkreises Jerichower Land unter der 
Nr. 30516 registriert. Diese Fläche wurde richtigerweise nicht überplant. Eine Bebau-
ung ist nur nach Vorlage einer Gefährdungsabschätzung im Hinblick auf die geplante 
Nutzung und nach eventuell erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zulässig. 

Art und Umfang der Gefährdungsabschätzung sind mit der unteren Abfall- und Bo-
denschutzbehörde abzustimmen. 

- Denkmalschutz 

Der Landkreis Jerichower Land, untere Denkmalschutzbehörde teilt in seiner 
Stellungnahme vom 12.12.2017 mit: 

Vorsorglich wird seitens der unteren Denkmalschutzbehörde darauf hingewiesen, 
dass Eingriffe in ein archäologisches Kulturdenkmal gemäß § 14 Abs. 1+2 Denkmal-
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSchG LSA) der Genehmigung durch die 
zuständige Denkmalschutzbehörde bedürfen. 

Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde bzw. Befunde auftreten, bei denen An-
lass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archäologische und 
bauarchäologische Bodenfunde), sind diese nach § 9 Abs. 3 DSchG LSA umgehend 
bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Jerichower Land unter der 
Telefon-Nr.: (039 21) 949 - 6341 oder 6300 anzuzeigen, bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren zu schützen. 

 

 

5.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens 

Frühzeitige Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und Nachbargemeinden 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat mit der Ausle-
gung des Vorentwurfs des Bebauungsplans im Rathaus der Stadt Gommern vom 
11.12.2017 bis zum 19.01.2018 stattgefunden. Es bestand Gelegenheit zur Erörte-
rung der Planungsabsichten. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 
BauGB mit Schreiben vom 11.12.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
19.01.2018 aufgefordert. Es wurden Anregungen und Stellungnahmen zur Planung 
vorgebracht, die teilweise zu Änderungen des Bebauungsplans und der Begründung 
sowie zu Hinweisen in der Begründung geführt haben. 

Öffentliche Auslegung/ Beteiligung der Behörden und Nachbargemeinden 

Zum Planverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung im Rathaus 
der Stadt Gommern vom ..................... bis zum ..................... stattgefunden. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 sowie die 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Datum vom ..................... ange-
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schrieben und zu einer Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist aufgefordert. Es 
sind keine Stellungnahmen eingegangen, die zur Änderung des Bebauungsplans o-
der zu ergänzenden Hinweisen/ redaktionellen Ergänzungen in der Begründung führ-
ten. 

(wird nach dem Planverfahren ergänzt) 

 

 

6.0 Zusammenfassende Erklärung 

 

6.1 Planungsziel 

(wird nach Abschluss der Planverfahren ergänzt) 

 

6.2 Berücksichtigung der Umweltbelange und der Beteiligungsverfahren/ 
Abwägung 

(wird nach Abschluss der Planverfahren ergänzt) 

 

7.0 Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, 
für die der Bebauungsplan die Grundlage bildet  

Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die Grundla-
ge bildet, werden nicht erforderlich. Die Planstraßen werden der Stadt gemäß des 
zugehörigen städtebaulichen Vertrages gem. § 11 BauGB übertragen. 

 

 

8.0 Der Stadt Gommern voraussichtlich entstehende Kosten 

Die Straßen- und die Ausgleichsmaßnahmen werden durch eine Investorengesell-
schaft realisiert. Der Stadt entstehen insofern durch die Planrealisation keine Kosten. 

 

 

9.0 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans 

Die Planstraßen sowie die Schmutz- und Regenwassermaßnahmen werden durch 
einen Erschließungsträger realisiert, der Stadt übertragen und nachfolgend öffentlich 
gewidmet. Die Vorgänge und Maßnahmen werden in einem städtebaulichen Vertrag 
gem. § 11 BauGB geregelt. 
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10.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründung hat mit den zugehörigen Beiplänen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
..................... bis ..................... öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde in der Sitzung am ..................... durch den Stadtrat der Stadt Gommern un-
ter Berücksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfah-
ren und deren Behandlung gebilligt. 

(wird nach Abschluss der Planverfahren ergänzt) 

Gommern, den ..................... 

 

 

........................................... 

(Bürgermeister) 
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 Anlagen 

 

Anlage 1: öko-control GmbH, Schönebeck (Verfasser): Schallimmissi-
onsprognose für den Bebauungsplan "Nördlich der Ehle" in 
Gommern 

Bericht Nr. 1-18-05-147a vom 22.01.2019 
Bericht Nr. 1-18-05-147b vom 12.02.2019 

Anlage 2: Vermessungsbüro Anskat, Magdeburg: 
Lage- und Höhenplan 
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